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1.  Einleitung 
  
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung für die 
Belange des Umweltschutzes durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung sind nach § 2a 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in 
einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Inhaltlich sollen die Themen im Rah-
men der Umweltprüfung herausgearbeitet werden, die nach gegenwärtigem Wissensstand 
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bau-
leitplans angemessen sind. Zu den inhaltlichen Anforderungen ist die Anlage 1 zum BauGB 
anzuwenden. 
 
Folgende Unterlagen, Quellen und Gutachten fanden bei der Erstellung dieses Umweltberich-
tes Verwendung bzw. sind bei Fachgutachtern in Auftrag gegeben: 
 

- [1] Hydrogeologische Stellungnahme zu den „Meine-Quellen“, Neubau eines Einrich-
tungshauses in Wuppertal – Oberbarmen – Bebauungsplan Nr. 1136 V „Dreigrenzen“ 
–BÜRO FÜR GEOHYDROLOGIE UND UMWELTINFORMATIONSSYSTEME (BGU), Bielefeld vom 
25.07.2012 

 
- [2] Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP),  Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 

1136 V Wuppertal - „Dreigrenzen“ Zwischenbericht Juli 2012, BÜRO FÜR FREIRAUMPLA-
NUNG, Alsdorf 

 
- [3] Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Bauvorhaben Vorhabenbezogener Be-

bauungsplan Nr. 1136 V Wuppertal „Dreigrenzen“, BÜRO FÜR FREIRAUMPLANUNG, Als-
dorf; August 2012 
 

- [4] Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung eines IKEA-Einrichtungshauses und eines 
HOMEPARK in WUPPERTAL, GESELLSCHAFT FÜR MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG 
MBH (GMA), Köln, August 2012 
 

- [5] Geotechnischer Bericht zu den Untergrundverhältnissen zum Neubau eines IKEA-
Einrichtungshauses mit Fachmarktzentrum im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
1136 V, INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR GEOTECHNIK MBH (IGW) / Wuppertal vom 
27.07.2012 
 

- [6] Baugrund- und Altlastenuntersuchung, Bereich Schmiedestr. 73 u. 83, INGENIEUR-
BÜRO FÜR HYDRO- UND GEOTECHNIK, 1988 
 

- [7] Bodenuntersuchungen auf Verunreinigungen / Sanierungsmaßnahmen, Bauvorha-
ben DEA-Tankstelle, INGENIEURBÜRO FÜLLING, 31.03.1998 
 

- [8] Untergrunduntersuchung, INGENIEURBÜRO HPC vom 11.10.1996 
 

- [9] Verkehrliche Untersuchung, IKEA, Standort Wuppertal, INGENIEURBÜRO FÜR VER-
KEHRSWESEN KOEHLER & LEUTWEIN, Karlsruhe, im August 2012 
 

- [10] Verkehrliche Untersuchung, IKEA, Standort Wuppertal, Zwischenbericht zur früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung, INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSWESEN KOEHLER & LEUT-
WEIN, Karlsruhe, im April 2012 
 

- [11] Standort Wuppertal-Oberbarmen: Schalltechnische Untersuchung zum VEP 
1136V "Dreigrenzen", INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSWESEN KOEHLER & LEUTWEIN Er-
läuterungsbericht, Karlsruhe, im September 2012 
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- [12] Luftschadstoffgutachten für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1136 V 
„Dreigrenzen“ der Stadt Wuppertal, INGENIEURBÜRO LOHMEYER, Karlsruhe im Juli 2012 
 

- [13] Erste Ergänzung zum geotechnischen Bericht für das Bauvorhaben IKEA Wupper-
tal, INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR GEOTECHNIK MBH (IGW) / Wuppertal vom 08.08.2012 
 

- [14] Handlungskonzept Klima und Lufthygiene (LOHMEYER 2010) 
 

- [15] Ökologische Kurzuntersuchung im avisierten Plangebiet ,,IKEA-Homepark in 
Wuppertal-Nord", Büro LANA-PLAN / Nettetal, Juni 2010 
 

- [16] Stellungnahme zu den Ersatz-Aufforstungsflächen im Zuge der Umsetzung des 
Bauvorhabens IKEA-Wuppertal, BÜRO FÜR FREIRAUMPLANUNG, Alsdorf, 13.04.2012 
 

- [17] Visualisierung Sign-Tower Wuppertal, Büro WERFT 6, August 2012 
 

- [18] Fachinformationssystem des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrauch-
schutz: HTTP://WWW.NATURSCHUTZINFORMATIONEN-NRW.DE/BK/DE/KARTEN/BK (09/2012) 
 

- [19] GeoPortal – Umweltdaten –Stadt Wuppertal: HTTP://GEOPORTAL.WUPPERTAL.DE 
(09/2012) 

 
 
1.1  Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inha lte des Bauleitplans 
 
Anlass der Planung ist die Absicht, das Sonstige Sondergebiet im Teilbereich A für ein fach-
marktbezogenes Einkaufszentrum zu entwickeln.  
 
Die Geltungsbereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1136 V – Dreigrenzen – 
liegen im Stadtteil Oberbarmen, Quartier Nächstebreck-West. Der Teilbereich B im Norden ist 
zwar Gegenstand des Scopingtermins für die Schutzgüter gewesen, da dieser Bereich jedoch 
bereits heute fast vollständig versiegelt und als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit einem 
erheblichen Verkehrsaufkommen belastet ist, ist er für die Belange der Schutzgüter eher von 
untergeordneter Bedeutung und wird von diesem Umweltbericht nur am Rande behandelt.  
 
Darüber hinaus umfasst das Bauleitplanverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
den Teilbereich C in ca. 1.100 m Entfernung zum Teilbereich A. Dieser Teilbereich C umfasst 
ausschließlich künftige Waldflächen infolge der Notwendigkeit der Ausweisung von Walder-
satzflächen im Verhältnis 1:1 für in Anspruch genommene Waldflächen im Südteil des Teilbe-
reichs A dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Er wird in diesem Umweltbericht nicht 
weiter beschrieben, da dort ein naturnaher Ausgleich und kein Eingriff stattfindet. 
 
Wesentlich für den Umweltbericht ist der Teilbereich A der sich wie folgt einordnen lässt: Im 
Westen wird das Grundstück durch die Schmiedestraße (L 58) im Norden durch die BAB A 46, 
im Nordosten durch den Eichenhofer Weg, eine Kleingartenanlage und das Wohngebiet Erlen-
rode und im Süden durch Wald und Randbereich sowie gewerbliche Flächen (Shell-
Tankstelle) begrenzt. Details können der Planzeichnung entnommen werden. In den Teilberei-
chen B und C treten bezüglich der Schutzgüter keine negativen wesentlichen Beeinträchtigun-
gen auf. 
 
Der Vorhabenträger, die IKEA Verwaltungs-GmbH und die Inter IKEA Centre Grundbesitz 
GmbH, plant die Errichtung von zwei großflächigen Gebäuden für fachmarktbezogenen Ein-
zelhandel sowie ein kleineres separates Gebäudes für Gastronomie auf dem Plangrundstück 
(Teilbereich A). Unter Ausnutzung der vorhandenen topographischen Verhältnisse ist vor den 
Gebäuden (fachmarktbezogenes Einkaufszentrum) ein Parkdeck vorgelagert. Insgesamt sind 
ca. 1.600 Stellplätze im Parkdeck und in den Freianlagen vorgesehen. Ein Verkehrslenkungs-
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turm ist außerhalb der Anbauverbots- und Baubeschränkungszonen der Bundesautobahn A 
46 im Westen geplant. Weiterhin ist in den Teilbereichen A und B ein Straßenausbau zur Auf-
nahme der Mehrverkehre notwendig: Hier wird am Knoten Rampe BAB A 46 – Nord – / L 432 
(Mollenkotten) eine Lichtsignalanlage (LSA) mit Rückstaudetektoren installiert. Von diesem 
Knoten bis zum Kreisverkehrsplatz (KVP) Mollenkotten findet an der L 432 Richtung Osten ei-
ne Spuraddition statt. Der KVP Mollenkotten hingegen wird erheblich verändert. Er erhält zwei 
Bypässe, von der L 432 zur L 58 (Schmiedestraße) und im Verlauf der L 58 (geradeaus). 
Durch diese zusätzlichen Straßenäste muss der KVP leicht Richtung Nordwest verschoben 
werden und hinsichtlich seiner Fahrgeometrie angepasst werden. An der L 58 Richtung Süd 
wird die Fahrbahn hinter der Autobahnbrücke beidseitig zweispurig geführt. Am Knoten BAB 
A 46 – Süd – werden die Zu- und Abfahrten zweispurig ausgebaut und die vorhandene LSA 
modifiziert. Im Teilstück der L 58 bis zur Zu- und Abfahrt zum fachmarktbezogenen Einkaufs-
zent rum (FEZ) werden die Fahrspuren geradeaus in einspuriger -, die Linksabbieger zum 
FEZ und die Rechtsabbieger von diesem Grundstück in zweispuriger Weise ausgeführt. Damit 
kann der zukünftig vorhandene Verkehr effektiv aufgenommen werden. Insgesamt wird die 
Verkehrsqualität dadurch besser sein als ohne die Errichtung des fachmarktbezogenen Ein-
kaufszentrums. Näheres kann den Planteilen 3 und 4 (Vorhaben- und Erschließungsplan) ent-
nommen werden. 
 
Das Plangebiet „Teilbereich A“ liegt in verkehrsgünstiger Lage unmittelbar südlich der BAB 
A46 an der Anschlussstelle „Wuppertal-Oberbarmen“ (Nr. 37). Es ist ein Gelände, das derzeit 
zu großen Teilen durch die Fa. Eigenheim und Fertighausausstellung genutzt wird. Der Pla-
nungsraum ist geprägt durch gewerbliche Standorte im Norden und Süden, aber auch durch 
die Nachbarschaft von Wohn- und Mischgebieten im Osten und Westen. Im Süden grenzt als 
Pufferzone zum Gewerbegebiet Erlenrode Wald mit Randbereichen an. Der Meinebach ver-
läuft am westlichen Rand des Fertighaus-Ausstellungsgeländes in südlicher Richtung. Hier 
finden sich eine Teichanlage sowie zwei kleinere Tümpel im Gebiet. 
 
Der kleinere Bereich im Norden, Teilbereich B, umfasst die öffentliche Verkehrsfläche im Be-
reich der Straße „Mollenkotten“ / L 432 ab der Hausnr. 277 Richtung Osten incl. des Bereichs 
des Knotens der Autobahnzu- und –abfahrt bis zum Kreisverkehrsplatz (KVP) / Schmiedestr 
sowie die Schmiedestraße vom KVP bis in Höhe der Hausnr. 51. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt rund 13,6 ha, das sich in den zentralen 
Teilbereich A mit ca. 11,36 ha, den nördlichen Teilbereich B von ca. 0,7 ha sowie dem Teilbe-
reich C mit 1,54 ha aufteilt. Der Betrachtungsraum für diesen Umweltbericht wurde von dem 
im Rahmen des Scopingtermins  (Dezember 2011) festgelegten Untersuchungsraum gebildet 
(Abb. 1 & 2). 
 
Das Plangebiet (Teilbereich A) liegt auf einer Höhe von ca. 302,0 m ü NHN im äußersten 
Südwesten ansteigend auf 314, 0 ü. NHN (Normalhöhennull) im Nordosten. Der derzeit durch 
private Erschließungswege bzw. Verkehrsflächen angebundene Teilbereich A des Plangebiets 
stellt somit eine leicht ansteigende Fläche mit mäßig bewegter Geländetopographie dar. 
 
Die konkreten Abmessungen der Gebäude und der geplante notwendige Ausbau der Ver-
kehrsflächen können dem Vorhaben- und Erschließungsplan, Planteil 3, entnommen werden. 
Ebenso ist zur weiträumigen Sichtbarkeit des Vorhabens ein Verkehrslenkungsturm im Wes-
ten des Teilbereiches A vorgesehen.  
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Abb. 1: Plan 1.00 E mit der Abgrenzung der Schutzgüter  (Ausnahme Arten und Biotope; Quelle: Eigene 
Darstellung.  
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde g elegten Fachgesetze 
und Fachplanungen 

 
In der nachfolgenden Übersichtstabelle sind die wesentlichen umweltfachlichen Ziele aufge-
führt, die hinsichtlich der Schutzgüter für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan von Bedeu-
tung sind.  
 
Tabelle 1: Ziele und Grundsätze der Fachgesetze und  Verordnungen bezogen auf die einzelnen 

Schutzgüter  
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Boden Bundesbodenschutzgesetz Gem. § 1 BBodSchG wird bezweckt, nachhaltig die Funktionen 

des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu  sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und 
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigun-
gen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 
auf den Boden zu treffen. 
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-
ner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden.  

    Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                          
Der Teilbereich A enthält im westlichen Bereich Teilflächen, in 
denen im erheblichen Maße umweltgefährdende Stoffe auftre-
ten. Es wurde ein Geotechnischer Bericht [5] angefertigt, der die 
Frage der Altlastenpotentials behandelt. Die Bodenbelastungs-
fläche  wurde in der Planzeichnung über eine Kennzeichnung 
als Nr. 6.42  berücksichtigt. 

Wasser-  Wasserhaushaltsgesetz Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes 
und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirt-
schaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung 
vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen 
gem. § 1 WHG. 

 

Landeswassergesetz NRW Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor ver-
meidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung 
des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 
Wohle der Allgemeinheit. 

  Gem. § 2 LWG NRW sind Gewässer so zu bewirtschaften, dass 
sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch 
dem Nutzen Einzelner dienen. Ein ordnungsgemäßer Wasser-
abfluss ist sicherzustellen. Ziel der Wasserwirtschaft ist der 
Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 
und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirt-
schaftung von Gewässern zum Wohle der Allgemeinheit. Zu 
beachten ist, dass gem. § 51a LWG NRW Niederschlagswasser 
von Grundstücken zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah di-
rekt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Ka-
nalisation in ein Gewässer einzuleiten ist, sofern dies ohne Be-
einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist.  
 

 

 

Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     
Als Oberflächengewässer befinden sich der Oberlauf der Meine, 
der Abfluss. „Fertighaussiefen“ sowie drei Stillgewässer im Un-
tersuchungsgebiet, ferner liegen südöstlich des Teilbereichs A 
die Erlenroder Siefen 1 – 3. Diese Gewässer wurden durch ein 
hydrologisches Gutachten [1] auf ihre Natürlichkeit und Ausprä-
gung untersucht. Bei Umsetzung der Planung wird ein weiträu-
miger Flächenfilter angelegt und ein Regenrückhaltebecken mit 
vorgeschaltetem  Regenklärbecken südlich des Teilbereichs A 
angelegt.  Alternativ kann das Wasser der Regenwasserkanali-
sation zugeführt werden. 
 

Klima / Luft  Bundesimmissionsschutz-
gesetz inkl. Verordnungen 

Gem. § 1 BImSchG Schutz des Menschen, der Tiere und Pflan-
zen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von 
Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigun-
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gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie 
deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für 
die gesamte Umwelt gem. Ziffer 1 TA Luft. 

 

Handlungskonzept Klima & 
Luft [14] 

Zeitliche Entwicklung der Reizgase Feinstaub und Stickstoffdi-
oxid, Belastungen und detaillierte Hintergründe mit Anteilen der 
Verkehrsträger und anderer Emittenden. Skizzierung und Fest-
legung von Maßnahmen, um eine saubere Luft gem. den ge-
setzlichen Vorgaben zu erreichen. 

 BauGB Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und 
damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage 
des Menschen und Grundlage für seine Erholung. Berücksichti-
gung der klimatischen Belange gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB. Sinn-
gemäß gelten § 1 (1) BNatSchG und § 17 UVPG). 

 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     
Ein Luftschadstoffgutachten [12] mit der Darstellung des Istzu-
standes und der Prognose der Auswirkungen der vorhabenbe-
zogenen Verkehre sowie der allgemeinen Verkehrserhöhung 
wurde erstellt und ausgewertet.  
Ein Konglomerat aus Stadtrand-, Garten- und Freiland-Klima-
topen wird überplant. Es kommt zu lokalen Auswirkungen. Es 
werden klimarelevante Elemente wie Bäume, Sträucher und 
Grünstrukturen gepflanzt. 

Mensch Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Auf-
stellung/ Änderung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermei-
dung von Emissionen (gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung) gem. § 1 
(6) BauGB. 

  Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. Verord-
nungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vor-
beugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strah-
len und ähnliche Erscheinungen) gem. § 1 (1) BImSchG. 

  TA Lärm Gemäß Ziffer 1 Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
sowie deren Vorsorge. 

 DIN 18005/07.02 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Be-
völkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen 
Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch 
durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge 
und –minderung bewirkt werden soll. 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf 
Die Geräuscheinwirkungen durch den Verkehrs- und Gewerbe-
lärm wurden in einer schalltechnischen Untersuchung [11] ab-
geprüft. Es werden hierzu Schallschutzmaßnahmen im Bebau-
ungsplan festgesetzt: lärmmindernder Straßenoberfläche sowie 
Lärmkontingente und Lärmpegelbereiche in Teilbereich A. 

Arten & Bioto-
pe 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
 
Landschaftsgesetz NW 

Gem. § 1 (1) BNatSchG sind Natur und Landschaft auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, 
zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 
– die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
– die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungs- 
   fähigkeit der Naturgüter, 
– die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 
   und Lebensräume sowie 
– die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 
    von Natur & Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

 

Baugesetzbuch Gem. § 1 (1) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
insbesondere Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
– die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser,  
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    Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen  
    sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, sowie  
    die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheb- 
    licher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie  
    der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in  
    seinen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten 
    Bestandteilen (Eingriffsregelung nach Bundesnatur- 
    schutzgesetz) zu berücksichtigen. 

 

Bundesartenschutz-
verordnung 

Gem. § 1 der Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten (BArtSchV) sind die in Anlage 1 und Spalte 2 mit 
einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten unter 
besonderen Schutz gestellt. Die in Anlage 1 Spalte 3 mit einem 
Kreuz (+) bezeichneten Tier- un d Pflanzenarten werden unter 
strengen Schutz gestellt. 
Gem. § 4 (1) BArtSchV ist es insbesondere verboten, in unter-
schiedlicher Art und Weise, wild lebenden Tieren der besonders 
geschützten Arten und der nicht besonders geschützten Wirbel-
tierarten, die nicht dem Jagd- und Fischereirecht unterliegen, 
nachzustellen, sie anzulocken, zu fangen oder zu töten. 

 

FFH-Richtlinie 
(Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie) 

Gem. Artikel 2 (1) hat die Rechtlinie 92/43/EWG das Ziel, zur 
Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im 
europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten beizutragen. 
Gem. Artikel 2 (2) zielen die aufgrund dieser Richtlinie getroffe-
nen Maßnahmen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand 
der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder 
wiederherzustellen. 
Die getroffenen Maßnahmen tragen nach Artikel 2 (3) den An-
forderung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den re-
gionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung. 

 

Vogelschutzrichtlinie Die Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten hat zum Ziel (vgl. Artikel 1) sämtliche im Gebiet der 
EU-Staaten natürlicherweise vorkommenden Vogelarten ein-
schließlich der Zugvogelarten in ihrem Bestand dauerhaft zu er-
halten , und neben dem Schutz auch die Bewirtschaftung und 
Nutzung der Vögel zu regeln. Gem. Artikel 3 treffen die Mit-
gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um für alle unter 
Artikel 1 fallenden Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und ei-
ne ausreichende Flächengröße der Lebensräume zu erhalten 
bzw. wieder herzustellen. 

 

Bundeswaldgesetz Gem. § 1 BWaldG wird bezweckt, insbesondere den Wald we-
gen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, für die dauernde Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, 
die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Land-
schaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 
Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, er-
forderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung nachhaltig zu sichern. 

 

Landesforstgesetz NRW Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Betreu-
ung von Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und Weise 
erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Ver-
jüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig 
und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale 
Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt und anderen Ökosyste-
men kein Schaden zugefügt wird (gem. § 1a LFoG NRW). 

 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                          
Die planungsrelevanten Arten wurden durch ein spezielles ar-
tenschutzrechtliches Gutachten [2] ermittelt und in der Planung 
berücksichtigt. Der Ausgleich wurde in einem landschaftspflege-
rischen Fachbeitrag [3] ermittelt. Es sind Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen sowie externe Ausgleichsmaßnahmen 
für die Fauna in der Planung berücksichtigt. Ein Landschafts-
schutzgebiet wird in Teilen aufgehoben. Für planungsrelevante 
Arten wurden CEF-Maßnahmen festgesetzt. Der Waldersatz er-
folgt im Verhältnis 1:1 in räumlicher Nähe zum Eingriff. Die Si-
cherung erfolgt über den Durchführungsvertrag. Ebenfalls wird 
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hierin der Umfang für das Monitoring festgelegt. 
Stadtbild  Bundesnaturschutzgesetz/ 

Landschaftsgesetz NRW 
Gem. § 1 (4) u. (6) BNatSchG u. § 1 (1) Nr. 4 LG NW Schutz, 
Pflege und Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der Land-
schaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundla-
ge des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dau-
erhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

  Bundeswaldgesetz Gem. § 1 BWaldG wird bezweckt, insbesondere den Wald we-
gen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, für die dauernde Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, 
die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Land-
schaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 
Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, er-
forderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung nachhaltig zu sichern. 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     
Das Stadtbild wird durch umfangreiche Eingrünungsmaßnah-
men und die geordnet gestaltete Bebauung verändert. Ein Ver-
kehrslenkungsturm wird zur weiträumigen Sichtbarkeit errichtet. 

Kultur- und 
Sachgüter  

Denkmalschutzgesetz NRW Gem. § 1 DSchG sind Denkmale zu schützen, zu pflegen, sinn-
voll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Bei öffentli-
chen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu berücksichtigen. 

    . Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     
Im Geltungsbereich sind keine Bau- und Bodendenkmale be-
kannt. Einzelne Gebäude an der Schmiedestraße werden über-
plant. Die Gebäude der Fertighausausstellung werden abge-
baut, einzelne Gebäude werden überplant. 

 
 
2.  Auswirkungen auf Schutzgebiete 
 
Die Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete) werden von der Planung nicht betroffen. 
 
Der an das Plangebiet angrenzende Wald und der von dem Verfahren  überplante Wald, ist im 
Landschaftsplan Wuppertal-Nord als Landschaftsschutzgebiet mit der besonderen Festset-
zung Nr. 2.4.26 festgesetzt. 
 
Als textliche Festsetzungen werden im Grundlagenteil gemäß Bekanntmachung vom 
29.03.2005 formuliert (Quelle: Landschaftsplan Stadt Wuppertal): Schutzgegenstand: Kämer-
busch und oberes Erlenroder Bachtal östlich von Nächstebreck zwischen der L 58 und der 
BAB A1 (Straßenbezeichnung aktualisiert). 
 
Verbote: 

- Hunde unangeleint laufen zu lassen 
- Lagern 

 
Das von altem Buchen- und Feuchtwald umgebene Bachtal ist in mehrere Quellbachläufe ge-
gliedert und besitzt besondere Bedeutung für das Landschaftsbild und die Biotopverbundfunk-
tion in diesem stark durch Verkehrswege isolierten Landschaftsraum. Im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Ausübung der Jagd ist der Einsatz von Jagdhunden zulässig.  
Gebote: 
 

- kein Entfernen von Totholz 
- Im Waldrandbereich an Abbruchkante sind Pflegemaßnahmen für Amphibien und Rep-

tilien durchzuführen (Freistellen wärmebegünstigter Saumbiotope mit Rohbodenstellen, 
Erhalt und Wiederherstellung von Tümpeln). 
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Das Gebiet ist Refugialraum der ehemals reichen Amphibien- und Reptilienfauna der alten 
Ziegelei Uhlenbruch (z.B. Geburtshelferkröte, Ringelnatter) sowie weiterer spezialisierter Arten 
von Rohböden und wärmebegünstigten Lebensräumen  
 
Als weitere textliche Aussagen zu Entwicklungszielen wird formuliert (Quelle: Landschaftsplan 
Stadt Wuppertal): Die Darstellung der Entwicklungsziele 6 und 6.1 hat zur Folge, dass bei 
Rechtskraft eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 3 
(BauGB), welche die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortslagen festlegen, der Land-
schaftsplan für diesen Bereich zurücktritt bzw. außer Kraft tritt.  
 
Das LSG wird im Fachinformationssystem des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Verbraucher (LANUV) als schutzwürdiges Biotop BK 4609-0014 geführt. Es wird dort als NSG-
würdig eingestuft.  
 
Für folgende Flächen, die im Flächennutzungsplan und/oder im Gebietsentwicklungsplan als 
Bauflächen dargestellt sind, erfolgt die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet mit besonde-
ren Festsetzungen nur temporär. Bei Rechtskraft eines Bebauungsplanes treten die Festset-
zungen des Landschaftsplanes für die Bereiche, für die im Bebauungsplan keine Grün- oder 
Kompensationsfläche festgesetzt werden, außer Kraft. Dreigrenzen/Kämperbusch - Bereich 
für gewerbliche und industrielle Nutzung / Gewerbebaufläche 
 
Im Umfeld des Planvorhabens befinden sich Geotope.  
 
Tab. 2: Liste der Geotope im Untersuchungsraum Näch stebreck  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das nächste FFH-Gebiet ist der in westlicher Richtung liegende etwa 8 km entfernte Gevels-
berger Stadtwald.  
 
 
3.  Bestandsaufnahme  
 
Gemäß dem Untersuchungsrahmen (vgl. Abb. 1) zum Umweltbericht vom 06.12.2011 ist der 
status quo der Schutzgüter wie folgt beschrieben: 
 
3.1  Boden 
 
Es sind keine besonders schützenswerten Böden vorhanden.  
 
Unterhalb der Auffüllungen stehen Verwitterungsböden an, die sich aus tonigen, feinsandigen 
bis kiesigen und steinigen, hell- bis rotbraunen Schluffen zusammensetzen und daher eine ge-
ringe Wasserdurchlässigkeit und gute Retentionsfähigkeit für Schadstoffe aufweisen. 
 
Für verschiedene Teilflächen des Plangebiets liegen Gutachten / Berichte vor, die aus alten 
Vorgängen zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans 1136 V (Teilbereich A) be-
kannt sind: 
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Auf dem Grundstück zwischen Schmiedestr. 73 und 83 liegen Ergebnisse einer Baugrund- 
und Altlastenuntersuchung durch das INGENIEURBÜRO HYDRO- UND GEOTECHNIK GMBH von 
1988 [6] vor. Das Gelände wurde künstlich aufgeschüttet, es lagen aufgefüllte Böden in einer 
Stärke zwischen 2,0 und 6,0 m vor. Das Gutachten zeigt auf, dass das verfüllte Bodenmaterial 
mit technogenen Beimengungen (z.B. Bauschutt, Teer, Ziegel) versetzt ist. Dieser Teil des 
Plangebiets ist als Teil einer altlastenverdächtigen Fläche im Kataster über altlastenverdächti-
ge Flächen und Altlasten geführt. Hierbei handelt es sich um eine verfüllte und überschüttete 
Hohlform, die zwischen 1962 und 1967 verfüllt und überschüttet worden ist. 
 
Im westlichen Teil des Plangebiets, direkt an der geplanten Zufahrt zum fachmarktbezogenen 
Einkaufszentrum, Schmiedestr. 83, ist eine Shell-Tankstelle vorhanden. Auf dem nördlich an-
grenzenden Grundstück stand (laut Aktenvermerk, Bauvorhaben DEA-Tankstelle, Bodenun-
tersuchung auf Verunreinigung/Sanierungsmaßnahmen, ING.BÜRO FÜLLING, 31.03.1998 [7]) 
ehemals auch eine Tankstelle. Die Erdtanks sind ausgebaut worden, das Tankstellengebäude 
ist nicht mehr vorhanden. Während der Bauarbeiten 1998 an der Shell- (vormals DEA-) Tank-
stelle ist ölverunreinigter Boden in der Nordwestecke des Grundstücks Schmiedestr. 83 aufge-
treten, der allerdings beseitigt wurde.  
 
Eine weitere Untergrunduntersuchung auf dem Grundstück Schmiedestr. 83 (ING.BÜRO HPC) 
vom 11.10.1996 [8] wies vorhandene aromatische Kohlenwasserstoffe (AKW) in der Bodenluft 
nach, welche aber aufgrund der geringen Konzentration keine Gefährdung für Schutzgüter 
darstellen. Des Weiteren wurden Kohlenwasserstoff-Konzentrationen festgestellt, die im Be-
reich natürlicher Hintergrundkonzentrationen lagen. Maßnahmen zur Altlastensanierung wur-
den nicht empfohlen und somit auch nicht durchgeführt. 
 
Im Bereich Eichenhofer Weg / Fertighausausstellung gibt es ebenfalls künstliche Aufschüttun-
gen. 
 
Durch den zu diesem Bauleitplanverfahren gefertigten Geotechnischen Bericht [5] sind folgen-
de Sachverhalte nachgewiesen: Durch rd. 30 Baugrundsondierungen (RKS01 - RKS30) wurde 
der oberflächennahe Untergrund bis in eine Tiefe von rd. 5 m im Detail erkundet. Hiernach er-
gibt sich eine Dreigliederung aus anthropogener Auffüllung, schwach steinigem, bis steinfrei-
em Verwitterungsschluff sowie einem stark entfestigten, verlehmten Steingemenge, welches 
den Übergang zum Festgestein darstellt. 
 
Während die Mächtigkeit der künstlichen Auffüllung mit Höhen zwischen 0,5 und 4,0 m stark 
schwankt, Abb. 2, sind die unterlagernden Verwitterungshorizonte mit jeweils 1,0 – 2,0 m 
Mächtigkeit im gesamten Untersuchungsbereich relativ konstant ausgebildet. Die starke Ent-
festigung der Bodenschichten und das Auftreten von Staunässe bis in eine Tiefe von rd. 2,0 m 
im  
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Abb. 2: Mächtigkeit der künstlichen Auffüllung im W estteil des Teilbereichs A. Die Punkte stellen Bohru n-
gen von HuG [6] und IGW [5] dar, die lila Ziffern g ibt die Mächtigkeit der Auffüllung in Metern wieder . Quel-
le: [1]. 
 
Süden der Musterhaussiedlung sprechen für eine Umlagerung von Gestein aus dem Norden 
der gering geneigten Fläche zur Nivellierung des Geländes. Die größte Mächtigkeit der künst-
lichen Auffüllung ist im westlichen Bereich des Planungsgebietes im Bereich eines ehemaligen 
Steinbruchs, bzw. einer Tongrube anzutreffen, während der südliche Teil der Fläche – mit 
Ausnahme des am Standort umgelagerten Bodenaushubs – eine nur geringe Auflagenstärke 
des künstlichen Materials aufweist. Die Auffüllung des ehemaligen Grubengeländes ist dabei 
sehr heterogen aufgebaut und umfasst eine weit gestufte Mischung aus Boden, Bauschutt und 
Ziegelresten in wechselnder Zusammensetzung und einer Mächtigkeit von 2,0 – 4,0 m. 
 
Bezüglich der Altlastenproblematik wurden chemische Analysen durchgeführt. Organoleptisch 
auffälliges Auffüllungs- und Boden-/Felsmaterial wurde im Rahmen der Untersuchungen zum 
Geotechnischen Bericht [5] nur bei einer Bohrung (RKS 12, Mitte der Wiese an der Schmiede-
straße) festgestellt. Hier wurde auch eine regelrechte Schlackenschicht nachgewiesen. Die 
restlichen stichpunktartig aufgeschlossenen Auffüllungsmaterialien enthielten weder für den 
Leitparameter der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, Benzo(a)pyren (BaP), 
noch für die Schwermetalle erhöhte Stoffgehalte, die auf eine konkrete Überschreitung eines 
nutzungsbezogenen Prüfwertes der BBodSchV für den Wirkungspfad: ,,Boden - Mensch + di-
rekter Kontakt" auf Gewerbeflächen hinweisen.  
 
Bezüglich des Wirkungspfades „Boden - Sickerwasser – Grundwasser“ an der großflächig 
vorgefundenen Auffüllung, die in [5] als bis zu 4,0 m mächtig beschrieben wird, mit z.T. deutli-
chen anthropogenen Beimengungen, ergaben sich lokal auffällige Stoffgehalte geringfügig o-
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berhalb der Vorsorgewerte der BBodSchV (1999) bzw. der angepassten Hintergrundwerte der 
Stadt Wuppertal für einzelne Schwermetalle und für die Summe der polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe (PAK). Es wurde an drei Proben auch eine Über-
schreitung des Beurteilungswertes nach HLUG (2001-,,hoher“ Schadstoffgehalt hinsichtlich 
einer möglichen Grundwassergefährdung) festgestellt. Aufgrund der allgemeinen chemisch-
physikalischen Stoffeigenschaften der – mit Ausnahme bei RKS 12 - vorgefundenen Schad-
stoffe ist in Verbindung mit dem zusätzlich durchgeführten Löslichkeitsuntersuchungen gem. 
BBod SchV(1999) und LUWA-NRW (2001) eine Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser 
über den Wirkungspfad Boden - Sickerwasser – Grundwasser jedoch nicht ableitbar. 
 
Gemäß des Geotechnischen Berichtes [5] bzw. der 1. Ergänzung zum Geotechnischen Be-
richt [13] gibt es auf dem Teilbereich A eine ca. 40 x 40 m große Fläche im westlichen Bereich 
(z. Zt. Wiese an der Schmiedestraße), welche erhebliche Belastungen mit umweltgefährden-
den Stoffen aufweist. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gerade der westliche Bereich des Plangebietes 
anthropogen sehr stark überprägt wurde, so dass der Wasserhaushalt keinesfalls als natürlich 
zu bezeichnen ist. Der Grund ist der ehemalige Abbau von Bodenschätzen (Tongruben).  
 
 
3.2  Wasser 
 
Nachfolgende Angaben über die Entwicklung des Teilbereichs A gemäß dem zu diesem Bau-
leitplanverfahren gefertigten hydrogeologischen Gutachten [1]. 
 
Historie 
Die Quellen für die geschichtlichen Angaben sind die historischen topografischen Kartenunter-
lagen der Jahre 1892/94, 1955 und 1978. Weiterhin gibt die topografische Grundlage der geo-
logischen Karte von Hattingen (GK 4609) Auskunft über die Verhältnisse im Jahr 1925.  
 
Bereits auf der Karte aus dem Jahr 1892/94, ist für den Westteil des Grundstücks an der 
Schmiedestraße eine Abgrabung zu erkennen. Vermutlich handelt es sich um eine Tongrube, 
ggf. wurde auch aus den härteren Sandstein- und Grauwackebänken Baumaterial für den 
Wegebau gewonnen.  
 
Auch die geologische Karte mit der topografischen Grundlage aus dem Jahr 1925 zeigt diesen 
Abbaubereich. Unmittelbar östlich daran anschließend, ist bereits das größte Stillgewässer im 
Teilbereich A (Teich 1, s. Abb. 3) zu erkennen. Auch auf der Karte von 1955  ist die Situation 
unverändert (Lage der Stillgewässer: vgl. Abb.3). Bis 1978  scheint der Westteil des Geländes 
verfüllt worden zu sein, während im Osten die ab 1974 errichtete Musterhaussiedlung in der 
heutigen Ausdehnung bereits vorhanden ist. 
 
Grundwasserverhältnisse 
Der Boden ist nur sehr gering wasserwegig. Gemäß [1] bilden die Tonschiefer den unverwit-
terten Untergrund des Untersuchungsraumes. Sie fungieren als Kluftgrundwassergeringleiter 
mit sehr geringer bis geringer Trennfugendurchlässigkeit. Das speicherwirksame Hohlraumvo-
lumen ist im Allgemeinen gering, so dass Niederschläge vorwiegend oberflächennah mittels 
Direktabfluss (Oberflächenabfluss) und Interflow (Zwischenabfluss von auf und unter der 
Landoberfläche bewegendem Wasser) in den oberflächennahen, geringmächtigen Deck-
schichten abgeführt werden. Erst die südlich des Projektareals ausstreichenden teils verkars-
teten Kieselkalke des Unterkarbons verfügen über erhöhte Trennfugendurchlässigkeiten und 
bedingen eine Versickerung des Fließgewässers Meine. 
Auf Basis von Kurzpumpversuchen an den beiden Grundwassermessstellen BK1 und BK3, die 
die oberflächennahen Schichten erschließen, wurde eine Untergrunddurchlässigkeit in einem 
Wertespektrum zwischen 1 x 10-5 (BK1; Abb 2) und 4 x 10-5 m/s (BK3, Abb. 2) ermittelt. Im 
Gegensatz dazu wurde für die Messstelle BK5 (im Südosten des Teilbereichs 5), die vorwie-
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gend unverwittertes Festgestein erschließt, ein geringerer kf-Wert von 2 x 10-6 m/s ermittelt. 
Die künstliche Auffüllung dürfte aufgrund der wechselnden Zusammensetzung über eine stark 
heterogene Durchlässigkeit verfügen. 
 
Es ist ein Anstieg des Grundwasserspiegels bis zu einem Maximum im April, mit nachfolgen-
dem Rückgang bis in den Juli zu verzeichnen, was dem üblichen Jahresgang des Grundwas-
serstandes entspricht. Dem üblichen Jahresverlauf entsprechend ist ein weiterer Rückgang 
der Grundwasserstände bis Ende September zu erwarten, bevor mit dem Ende der Vegetati-
onsperiode und dem Einsetzen der Winterniederschläge die Phase erhöhter Grundwasser-
neubildung einsetzt. 
 
Gewässersystem 
Etwa 200 m nördlich der Musterhaussiedlung – nördlich der BAB A 46 – befindet sich die o-
berirdische Wasserscheide zwischen Wupper und Ruhr, die das natürliche Einzugsgebiet der 
Meine nach Norden begrenzt. Das tatsächliche Einzugsgebiet endet jedoch aufgrund des Ein-
schnitts der Ost-West verlaufenden BAB A 46 bereits unmittelbar nördlich der Musterhaus-
siedlung. Nach Westen begrenzt die Entwässerung der Schmiedestraße das Einzugsgebiet 
der Meine, während nach Osten, das mit einer Regenwasserkanalisation ausgestattete Areal 
der Musterhaussiedlung vollständig diesem zugeordnet werden kann. 
 
Unmittelbar südwestlich an die Musterhaussiedlung angrenzend (Teilbereich A) befindet sich 
der Ausgangspunkt der Meine. Bereits nach einer kurzen Fließstrecke von rd. 150 m südlich 
der Musterhaussiedlung versickert  sie in einem Graben am Fuß einer künstlichen Anschüt-
tung. Nachdem  die Meine 250 m weiter südlich unterhalb der Porschestraße wieder zutage 
tritt, mündet sie nach einer Fließstrecke von rd. 3,3 km in südlicher Richtung in die Ost-West 
verlaufende Schwelme, welche letztlich der Wupper zufließt. 
 
Südöstlich der Musterhaussiedlung befindet sich der Quellbereich des Erlenroder Baches mit 
insgesamt drei Quellästen, die mit Erlenroder Siefen 1 bis 3 (s. Abb. 3) bezeichnet werden, 
Blatt 6. Der Erlenroder Bach mündet nach kurzer Fließzeit östlich der BAB A 1 in den Korthau-
sener Bach (Stationierung ca. 1.6 km), der dann wiederum nach einer Fließstrecke von rd. 1,6 
km bereits in die Meine mündet.  
 
Gewässerverhältnisse Teilbereich A 
Das im Bereich der Musterhaussiedlung von den befestigten Straßen und den Dachflächen 
anfallende Niederschlagswasser (rd. 17.000 m²) wird über eine auf dem Gelände verlegte Re-
genwasserkanalisation gesammelt und zum überwiegenden Teil in den als Regenrückhaltebe-
cken fungierenden Teich 1 (s. Abb. 3) abgeleitet. Aus diesem Teich wird das Wasser über ein 
Auslaufbauwerk –mit Drosselfunktion – und eine unterirdische Leitung in einen Graben abge-
leitet, der im weiteren Verlauf die Bezeichnung Meine trägt. Eine kleinere Teilfläche im Süd-
westen der Musterhaussiedlung, die von der geodätischen Höhe her tiefer liegt als der Teich 
1, wird über einen eigenen Regenwasserkanal entwässert, der rd. 30 m südlich der Rohrlei-
tung aus Teich 1 direkt in die Meine mündet.  
 
In einer Entfernung von rd. 50 m zum Auslass der Rohrleitung aus dem Teich 1 mündet ein 
Ost-West verlaufender namenloser, künstlich angelegter Entwässerungsgraben in die Meine., 
der jedoch bei keiner der fünf Begehungen, die im Rahmen der Untersuchungen zum hydrolo-
gischen Gutachtens [1] durchgeführt wurden, Wasser geführt hat. 
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Abb. 3: Gewässersituation im Teilbereich A und Umge bung (Erläuterung siehe Text), Quelle: Hydrogeolog. 
Gutachten [1]  
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Wie festzustellen ist, muss zunächst der Wasserspiegel im als Regenrückhaltebecken fungie-
renden Teich 1 ansteigen, bevor es zu einem nennenswerten Ablauf über das Drosselbauwerk 
kommen kann. Die Tiefe von Teich 1 wurde in [5] mit 0,7 m bei ca. 0,2 m Sedimentmächtigkeit 
am Grund bestimmt. 
 
Eine Zunahme des Wasservolumenstromes zwischen Zu- und Ablauf, die auf eine quantitativ 
relevante Speisung des Teiches durch Quellen hindeuten würde, war nicht zu erkennen. Auch 
nach langen niederschlagsarmen Zeitspannen war keine relevante Abflussmenge (< 0,05 l/s) 
aus dem Rohrauslass zu erkennen. 
 
So war die Meine im Sommer zeitweise auf dem gesamten Oberlaufbereich bis zum Ablauf 
aus dem Drainagebecken südlich der Shell-Tankstelle nahezu ausgetrocknet. 
 
Eine ganzjährige Wasserführung der  Meine, die den Status eines Fließgewässers rechtferti-
gen würde, ist somit erst unterhalb der Porschestraße (ca. 250 m südlich des Teiches 1) ge-
geben. 
 
Tümpel 2,3 und Fertighaussiefen 
Gemäß dem hydrogeologischen Gutachten [1] ist davon auszugehen, dass sich innerhalb des 
Teilbereiches A und südlich davon einsickerndes Niederschlagswasser dem Gefälle folgend 
vorzugsweise in der oberflächennahen Auflockerungszone nach Südwesten bewegt. Die ober-
flächennahe Grundwasserströmung wird dabei maßgeblich durch die Morphologie und daraus 
resultierende Entwässerungssituation beeinflusst. Aufgrund der geringen Tiefenlage der 
Deckschichten ist stets eine enge Kopplung an die Einrichtungen zur Oberflächenentwässe-
rung zu erwarten. 
 
Im Spätwinter 2011/12 zeigte sich der Tümpel Nr. 2 (Staunässe) in unmittelbarer Nähe zur 
Rampe Süd der Autobahnanschlussstelle Wuppertal-Oberbarmen (BAB A 46) als stehende 
Wasserfläche. Ein Abfluss von Wasser durch die als „Fertighaussiefen“ bezeichnete talähnli-
che Senke nach Süden war dabei nicht zu beobachten. Der Einschnitt ist vermutlich erst in 
den späten 1980er Jahren eingerichtet worden, um die Staunässe im nördlichen Bereich bes-
ser nach Süden abführen zu können.  
 
Erst rd. 80 m südlich des Tümpels 2 (s. Abb. 3) ist bei den Begehungen ein schwaches Aussi-
ckern von Wasser entlang der als „Fertighaussiefen“ bezeichneten talähnlichen Senke zu er-
kennen gewesen. Zusätzlich ist ungefähr in der Mitte des Westdamms rd. 1 m unter der 
Dammkrone eine permanente Sickerstelle auszumachen, aus der in geringer Menge Wasser 
austritt, welches offensichtlich aus dem Regenrückhaltebecken aussickert. Dies war auch 
noch Anfang Juli d. J. zu beobachten. 
 
Die zeitweise geringe Wasserführung innerhalb des als „Fertighaussiefen“ bezeichnete talähn-
liche Senke nach Süden “ westlich  des als Regenrückhaltebecken fungierenden Teiches 1 ist 
demnach  auf das sich in der mehrere Meter mächtigen künstlichen Auffüllung im Umfeld 
sammelnde Niederschlagswasser und  der Aussickerung von Wasser durch den Westdamm 
des Teiches 1 (siehe [1])  zurückzuführen. 
 
 
Der Talsenke folgend ist wenige Meter weiter südlich ein Tümpel 3 vorhanden, dessen zeit-
weise Entstehung auf einen Rückstau von Wasser infolge der Befestigung eines Abstellplat-
zes für Container und LKW mit Schotter zurückzuführen ist. So war dieser Tümpel im Südteil – 
kurz vor der befestigten Fläche – bei zwei Begehungen (Mai und Anfang Juli d. J.) bereits tro-
cken gefallen.  
 
Im Spätwinter und April d. J. sowie im Juni d.J. lief das Wasser aus diesem kleinen Oberflä-
chengewässer dem Gefälle folgend über die Abstellfläche und versickerte südlich davon in ei-



17 
 

  

ner Wiese.  Es ist davon auszugehen, dass das Wasser ab hier über alte Drainagen in der 
Wiesenfläche nach Süden abgeführt wird. 
 
Dies würde auch zu den Ausführungen eines Grundstückseigentümers passen, dessen Was-
serbecken („Drainagebecken“, südlich des Shell-Tankstelle) auf dem Grundstück an der 
Schmiedestraße Nr. 89 lt. eigenem Bekunden aus den früheren Felddrainagen in diesem 
Hang gespeist wird. Im Rahmen der zweiten Geländebegehung im April d. J. wurde dabei eine 
Schüttung aus dem Drainagerohr von rd. 0,4 l/s gemessen, was überschlägig auch der Ab-
flussmenge der angrenzend in diesem Bereich verlaufenden Meine zu diesem Zeitpunkt ent-
spricht. Im Juni d. J. war die Schüttung auf 0,25 l/s zurückgegangen. 
 
Bei der Begehung Anfang Juni d. J., einem Zeitpunkt zu dem das Bachbett der Meine im O-
berlauf bereits trocken war, schüttete die Drainage nur noch rd. 0,16 l/s. Lt. Aussage des Ei-
gentümers schüttet diese Drainage immer, auch wenn die Meine über einen längeren Zeit-
raum hinweg trocken ist. 
 
Fazit 
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen [1] konnte im Bereich des Oberlaufs der Mei-
ne im Teilbereich A keine permanent schüttende Quelle festgestellt werden. Für einen rele-
vanten Zutritt von Grundwasser aus dem Festgestein in den als Regenrückhaltebecken fun-
gierenden Teich 1 (s. Abb. 3) gibt es keine Hinweise. Sollte es dennoch zu einem Grundwas-
serzutritt kommen, so ist dieser quantitativ offensichtlich so gering, dass er vor Ort nicht fest-
stellbar ist. Auch die hydrochemischen Untersuchungen konnten keinen Nachweis erbringen, 
dass eine permanent schüttende grundwassergespeiste Quelle vorhanden ist, da sich der 
Chemismus des oberflächennahen Grundwassers nicht signifikant von dem des typischen 
Oberflächenwassers unterscheidet. Auch das tiefere Grundwasser der Messstelle BK5 zeigt 
keine relevante Abweichung gegenüber dem oberflächennahen Bereich, sodass auch hierüber 
keine Abgrenzung möglich ist. 
 
Auch die Zuführung des Niederschlagswassers aus der Musterhaussiedlung in den Teich 1 
und die permanente Aussickerung von Wasser durch den westlichen Damm des Teiches 1 in 
die als Fertighaussiefen bezeichnete, in südlicher Richtung verlaufende Talsenke, führt zu ei-
ner retardierten Wasserabgabe an die Meine, was dem ganzen Bereich einen quellähnlichen 
Charakter verleiht, der jedoch nur auf den aufgezählten anthropogenen Faktoren beruht. 
Insgesamt ist daher zu konstatieren, dass der ursprüngliche Quellbereich der Meine massiv 
anthropogen überprägt ist, und der aktuelle Quellcharakter der intensiven anthropogenen Ü-
berprägung des Umfeldes und der daraus resultierenden Entwässerung geschuldet ist. Den 
vorliegenden Erkenntnissen nach, ist nicht von einem natürlichen, permanent durch Grund-
wasser gespeisten Quellbereich auszugehen. 
 
Der schlechte gewässerökologische Zustand der Meinequellen im Oberlauf belegt zudem die 
massive und nachhaltige anthropogene Einflussnahme auf den Bereich. 
 
Gewässerverhältnisse des Erlenroder Bachs 
Der Erlenroder Bach beginnt unmittelbar unterhalb der südwestlich  gelegenen Siedlung der 
Fertighausausstellung aus einem Rohr, welches vermutlich zum Teil auch Niederschlagswas-
ser aus dem angrenzenden Siedlungsbereich selbst abführt. Es wurde nur eine höchst geringe 
Schüttung festgestellt, während der Bach und seine Zuflüsse im Sommer gänzlich trockenste-
hen.  
 
Eine erkennbare Wasserführung im Erlenroder Bach - wenn auch in geringem Umfang (< 0,1 
l/s) - wurde bei zwei Begehungen [1] erst in einer Entfernung von rd. 250 m zum Rohrauslass 
innerhalb des Taleinschnittes festgestellt. Vergleichbar sind die Verhältnisse im Bereich der 
Erlenroder Siefen 2 und 3 (s. Abb. 3), während der Erlenroder Siefen 1 (s. Abb. 3) bei beiden 
Begehungen trocken war. Für den Erlenroder Siefen 2 (s. Abb. 3) ist ebenfalls ein Rohraus-
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lass festzustellen, der bei der Begehung Mitte Juni d. J. allerdings keine Wasserführung auf-
wies. 
 
Der Erlenroder Bach mit seinen Zuflüssen ist in seinem weiteren Bachverlauf noch weitgehend 
naturnah geprägt. Der Quellbereich selber ist jedoch – durchaus vergleichbar zu dem der Mei-
ne – gefasst worden und mündet als Rohr in einen Graben unmittelbar südlich der bestehen-
den Wohnsiedlung. Auch die Nebenarme Erlenroder Siefen 2 und 3 (s. Abb. 3) beginnen un-
mittelbar südlich der Wohnbebauung, sodass auch hier nicht auszuschließen ist, dass die Ta-
leinschnitte ursprünglich weiter nach Norden reichten und zur späteren Bebauung verfüllt und 
drainiert wurden. 
 
Auch für diese Quellbereiche ist ein Trockenfallen nach längeren niederschlagsfreien Phasen 
im Sommer und Herbst zu erkennen gewesen. 
 
 
3.3  Klima/Lufthygiene 
 
Klima 
Gemäß des Handlungskonzeptes Klima und Lufthygiene (LOHMEYER 2010) [14] liegt das 
Stadtgebiet von Wuppertal im nordwestdeutschen Klimabereich mit maritimer Prägung, allge-
mein kühlen Sommern und relativ milden Wintern. Bei kontinental geprägten Wetterlagen mit 
östlichen bis südöstlichen Winden stellen sich im Sommer höhere Lufttemperaturen und im 
Winter Kälteperioden ein. Diese allgemeinen Klimaausprägungen werden durch die Einflüsse 
des Reliefs und der Landnutzung überlagert und führen zu lokal unterschiedlichen Ausprä-
gungen der Klimaparameter Temperatur, Feuchte, Wind, Niederschlag und Strahlung. Im Mit-
tel sind im Stadtgebiet von Wuppertal jährliche Niederschlagsmengen von 1.116 mm in Talla-
gen und 1.183 mm in höheren Lagen zu erwarten. Diese Daten beziehen sich auf den Zeit-
raum 1961 bis 1990 und die Stationen Wuppertal-Barmen, Wuppertal-Buchenhofen und Wup-
pertal-Herbringhausen (Luftgüteüberwachung Wuppertal, 1996). Der niederschlagsreichste 
Monat ist der Dezember und ein Nebenmaximum stellt sich im Juni ein. 
 
Die mittlere jährliche Sonnenscheindauer liegt im Stadtgebiet von Wuppertal ohne Berücksich-
tigung des Schattenwurfs durch Bebauung oder Vegetation bei 1.300 bis 1.400 Stunden pro 
Jahr. In den Höhenlagen von Wuppertal werden ca. 15 bis 30 Nebeltage pro Jahr im langjäh-
rigen Mittel beobachtet. Die mittlere jährliche Lufttemperatur beträgt nach [14] in Oberbarmen 
9,6 °C.  
 
Der Untersuchungsbereich wird derzeit als gewerbliche Baufläche mit Ausprägung wie ein 
Wohngebiet in Anspruch genommen. Gemäß der interaktiven Klimafunktionskarte der Stadt 
Wuppertal, d. h. einer Karte innerhalb des GeoPortals – Umweltdaten – auf der Homepage der 
Stadt Wuppertal HTTP://GEOPORTAL.WUPPERTAL.DE 09/2012) [19], bildet sich für den östlichen 
bebauten Bereich im Teilbereich A ein Stadtrand-Klimatop, der Temperatur, Feuchte und Wind 
wesentlich beeinflusst und das lokale Windsystem stört., dass sich am westlichen Rand dieses 
Teilbereichs fortsetzt. Im unbebauten Bereich im Westen ab dem Regenrückhaltebecken und 
bei der Wiese findet sich ein Bereich mit einem Freilandklimatop mit ungestörtem stark ausge-
prägtem Tagesgang von Temperatur und Feuchte. Dieser Bereich ist windoffen und produziert 
in erheblichem Maße Frisch- und Kaltluft. Relativierend muss jedoch gesagt werden, dass die-
ser Bereich durch die Begrenzung der Autobahn (Damm) und den Wald mit Randbereichen im 
Süden nur lokale Bedeutung hat. Ein Wald-Klimatop findet sich hingegen nur in kleinflächiger 
bandförmiger Ausprägung etwas weiter entfernt vom Teilbereich A im Süden und Südosten. 
Dieser Bereich ist von einem stark gedämpften Tagesgang von Temperatur und Feuchte ge-
prägt. Er ist ein Frisch- und Kaltluftproduzent und besitzt eine Filterfunktion.  
 
Kleinflächig ist im Nordwesten und Nordosten des Teilbereichs A ein Gewerbeklimatop aus-
gebildet, welches durch eine starke Änderung aller Klimaelemente und Ausbildung eines 
Wärmeinseleffektes geprägt ist. Dieser Klimatop findet sich auch östlich angrenzende am 
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Teilbereich B. Im Teilbereich B selbst wird hingegen ein Stadtrand-Klimatop (Kreisverkehrs-
platz Mollenkotten) und am westlichen Rand ein Gartenstadt-Klimatop (Bereich Straße Mol-
lenkotten / L 432) gebildet. 
 
Der Teilbereich C wird auf der Klimafunktionskarte der Stadt Wuppertal [19] als Freiland-
Klimatop dargestellt. 
 
Luft 
Die Immissionssituation im Untersuchungsgebiet wird vor allem durch das Verkehrsaufkom-
men auf der bestehenden BAB A 46 geprägt. Im Zusammenhang mit dem Kfz-Verkehr werden 
als Leitkomponenten die Reizgase / Luftschadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub 
(PM10) betrachtet. 
 
Im Nahbereich der vorgenannten Autobahn wurde durch das Luftschadstoffgutachten [12] 
NO2- Immissionen mit Jahresmittelwerten über 44 µg/m³ berechnet. Zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit entscheidend ist, ob die ermittelten Immissionen zu Überschreitungen der 
Grenzwerte an beurteilungsrelevanter Bebauung, z. B. Wohnbebauung, führen. An der zur 
BAB A 46 nächstgelegenen Bebauung werden im Prognosenullfall, d. h. einem Referenzzu-
stand ohne Realisierung des Vorhabens, NO2-Jahresmittelwerte bis 34 µg/m³ berechnet. An 
der zur bestehenden L 58 (Schmiedestraße) nächstgelegenen Randbebauung werden im 
NO2-Immissionen bis 38 µg/m³, an der zur L 432 (Mollenkotten) nächstgelegenen Bebauung 
bis 34 µg/m³ ermittelt. An der darüber hinaus im Untersuchungsgebiet bestehenden, beurtei-
lungsrelevanten Bebauung werden NO2-Gesamtbelastungen mit Jahresmittelwerten bis 28 
µg/m³ prognostiziert. 
 
Der geltende Grenzwert der 39. BImSchV für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ wird somit 
im Prognosenullfall an der bestehenden, beurteilungsrelevanten Bebauung im Untersu-
chungsgebiet nahezu erreicht, aber nicht überschritten. 
 
Gemäß der interaktiven Bewertungskarte 2000 der Stadt Wuppertal befindet sich der Teilbe-
reich A im Südwesten im Bereich mit geringer bis mäßiger Belastung und der nördliche Rand 
im Bereich mit mäßig geringer bis mittlerer Belastung, d. h. etwas schlechter. Im letztgenann-
ten Bereich befindet sich auch der Teilbereich B, während der östliche bzw. südöstliche Be-
reich nicht erfasst wurde. Diese Bereiche sind einige Stufen von einem kritischen Bereich ent-
fernt. 
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3.4  Mensch  
 
Verkehr 
Gemäß der verkehrlichen Untersuchung des Büros KÖHLER & LEUTWEIN [9] entstehen bereits 
heute, bedingt durch relativ hohe Verkehrsbelastungen im Zuge der Schmiedestraße (L 58), 
zu einzelnen Tageszeiten Verkehrsprobleme, insbesondere am Kreisverkehr Mollenkotten. 
Die Leistungsfähigkeit dieses Kreisverkehrsplatzes, der als kleiner Kreisverkehr mit einstreifi-
ger Ringfahrbahn und jeweils einstreifiger Zu- und Ausfahrt konzipiert ist, ist gerade in der 
nachmittäglichen Spitzenstunde kurzzeitig nur bedingt ausreichend, die anfallenden Verkehrs-
belastungen ohne erhebliche Rückstauentwicklung und damit Einbußen an Verkehrsqualität 
abzuwickeln. Der Anschluss der Rampe Süd an die L 58 wurde bereits umgestaltet, um hier 
den geschilderten Problemen Rechnung zu tragen. Hier wurde Ende 2011 eine Lichtsignalan-
lage installiert.  
 
Für Fußgänger und Radfahrer steht an der Schmiedestraße an der östlichen Seite ein durch 
einen Bordstein abgetrennter Gehweg zur Verfügung, während Radfahrern zumindest in eini-
gen Abschnitten des Teilbereichs A ein durch eine weiße Markierung abgetrennter Fahrstrei-
fen zur Verfügung steht. An der westlichen Seite der Schmiedestraße gibt es für diese Nutzer-
gruppen lediglich einen durch eine weiße Markierung abgetrennten Streifen (niveaugleich). Im 
Teilbereich B steht ein durch einen Bordstein abgetrennter breiter Gehweg zur Verfügung. Zu-
dem gibt es eine Fußgängersignalanlage südlich der Einmündung des Eichenhofer Weg.  
 
Lärm 
Im Zuge des Bauleitverfahrens "Dreigrenzen" sind Aussagen über mögliche künftige Lärmbe-
einträchtigungen durch Verkehrs- und Gewerbelärm aus dem Untersuchungsgebiet auf die 
vorhandene Wohnbebauung zu treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Isophonenplan für die beiden Teilbereiche, Quelle: HTTP://GEOPORTAL.WUPPERTAL.DE (08/2012). 
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Auf der BAB 46 als Hauptlärmemittenten ergeben sich im Analyse-Nullfall (= d. h. status quo) 
337.000 bis 340.000 Fahrzeuge / Richtung Ost / West in 24 Stunden. Auf der Schmiedestraße 
(L 58), im Kreisverkehrsplatz Mollenkotten und im Mollenkotten (L 432) ergeben sich derzeit 
Belastungen von circa 60.000 bis maximal 67.000 Fahrzeuge. 
 
Die derzeitige Lärmbelastung aus Verkehrslärm kann dem hier dargestellten Isophonenplan 
gemäß der interaktiven Bewertungskarte der Stadt Wuppertal (GeoPortal) entnommen wer-
den, da . Daraus geht hervor, dass die Teilbereich A und B bzgl. des Lärms sehr stark vorbe-
lastet sind (Abb. 4, gestrichte Ellipse).  
 
Das zu diesem Bauleitplanverfahren erstellte Lärmgutachten [11] stellt fest, dass die Lärmbe-
lastungen für die bestehende Bebauung im Umfeld (Schmiedestraße) bereits im jetzt mit über 
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts als sehr hoch anzusehen ist. 
 
Erholung 
Der Teilbereich B besitzt durch seine Nutzung als öffentliche Straßenverkehrsfläche keinen 
Erholungswert, während der Teilbereich A für die Öffentlichkeit nicht freigegeben ist. Es gibt 
einen inoffiziellen Weg, den Hohlweg zwischen RRB und der BAB A 46. Dieser ist jedoch auf-
grund der Topographie erschwert begehbar und wegen der Staunässe rutschig. Überdies hat 
er keinen Anschluss an ein lokales Wegenetz. Die Fertighausausstellung ist eingezäunt und 
bietet lediglich interessierten Besuchern / Kunden durch Restaurant und Kinderspielplatz Er-
holungsfunktionen, jedoch nicht der Öffentlichkeit. 
 
Im Wald sind keine öffentlich zugänglichen Wege vorhanden. 
 
Der Teich 1 (RRB, s. Abb 3) auf dem Gelände der Fertighausausstellung wird vom Schiffsmo-
dellbauclub Wuppertal e.V. genutzt.  
 
In der näheren Umgebung, insbesondere im Bereich des Wohngebietes Erlenrode findet eine 
Erholung überdies in den Privatgärten der Anwohner und in den Kleingärten der Anlage Mol-
lenkotten statt.  
 
 
3.5  Arten und Biotope 
 
Die Planung erstreckt sich in wesentlichen Teilen auf bereits bebaute Flächen (Fertighausaus-
stellung). Die zur Überbauung vorgesehene Flächen finden sich überwiegend in Bereichen, 
welche nach heutigen B-Plan Festsetzungen bereits GE (Gewerbegebiet) Status besitzen. 
Überplant werden zudem ein Teilbereich der Waldfläche „Kämperbusch“, unterschiedlich 
strukturierte Parkanlagen und ein Regenrückhaltebecken. 
 
In der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) (Büro LIEBERT Juli 2012) [2] wurde der 
Teilbereich A und ein erweiterter Wirkbereich im Osten und Süden bezüglich des faunistischen 
Besatzes überprüft. Es wurden die Tiergruppen Reptilien, Amphibien, Falter, Vögel, Fleder-
mäuse und Haselmäuse untersucht. Diese wurde nach gängigen Standards kartiert, erfasst 
und bewertet. Aus fachlichen bzw. jahreszeitlichen Zwängen sind die Erfassungen und Kartie-
rungen aktuell noch nicht abgeschlossen bzw. im Detail ausgewertet. Im Ergebnis ist festzu-
halten, dass es einen Einzelfund der streng geschützten Art Kammmolch gibt. Dieser befindet 
sich hier in einem äußerst untypischen Lebensraum, was eine dauerhafte Population in die-
sem Lebensraum eher ausschließt. 
 
An Amphibien wurden gemäß des SaPs ca. je 50 Tiere an Teich- und Bergmolchen in allen 
Gewässern und im Landhabitat gefunden. Weiter fanden sich Einzeltiere von Grasfröschen in 
den Gewässern und im Landhabitat sowie Laichballen im nordwestlich gelegenen Teich. Die 
größte Population bildete die Erdkröte mit ca. 250 Tieren, Quappen und Laichschnüren der 
Erdkröte, die v. a. in den beiden größeren Stillgewässern nachgewiesen wurden. 
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An Reptilien wurden zwei Einzeltiere der Waldeidechse sowie eine Ringelnatter gefunden, 
während an Faltern keine planungsrelevanten Arten nachzuweisen waren. 
 
Dagegen war die avifaunistische Situation mit Rote Liste und planungsrelevanten Arten durch 
folgende Funde geprägt:  
 
Tab. 3: Liste zur avifaunistischen Situation  

Art Rote-Liste NRW 
2008 

planungsrelevante 
Art 

Status 

Habicht Vorwarnliste Ja Nahrungsgast 
Turmfalke Vorwarnliste Ja 1 Brutpaar am Geb. 
Kleinspecht gefährdet Ja Nahrungsgast 
Waldlaubsänger gefährdet Ja Nahrungsgast 
Graureiher - Ja Nahrungsgast 
Mäusebussard - Ja Nahrungsgast 
Waldlaubsänger gefährdet Ja Brutvogel im Wirk-

raum 
 
Weitere Details können der SaP [2] entnommen werden. Insbesondere wird dort zwischen 
Kerngebiet (= Teilbereich A) und dem erweiterten Wirkraum (= südlich und westlich angren-
zende Bereiche) differenziert. 
Während bzgl. der Tiergruppe Haselmaus kein Nachweis erfolgte, wurden diverse Jagd- und 
Teiljagdgebiete verschiedener Fledermausarten gefunden. Der Teilbereich A ist jedoch kein 
Zwischenquartier für diese Säugetiere.  
 
Der Waldbestand Kämperbusch inkl. Randbereichen hebt sich durch seine Habitatqualität und 
ein hohes ökologisches Potential vom Rest des Untersuchungsgebietes stark ab. Das Wald-
stück wird von Buchenwald im Altholzstadium geprägt. Lokal finden sich auch Bestände, in 
denen Birken oder Eichen dominieren. Stark vertreten ist auch die Stechpalme, die stellenwei-
se die zweite Baumschicht bildet. Das Waldgebiet hat gem. [18] besondere Bedeutung als na-
turnaher Waldbestand, die Ausstattung mit Alt- und Totholz ist – wie bei eigenen Begehungen 
festzustellen war - gering. Es ist insgesamt ein regional bedeutender und somit schutzbedeut-
samer Waldbestand. Umgeben von Autobahn, Siedlungen und Gewerbegebiet ist es zudem 
ein wichtiger Trittstein für die Biotopvernetzung [18]. Dieser Wald ist als LSG ausgewiesen 
(vgl. Abschnitt 2) und wird als im Fachinformationssystem des Landesamtes für Naturschutz, 
Umwelt und Verbraucher (LANUV) als schutzwürdiges Biotop BK 4609-0014 geführt. 
 
Die restliche Fläche besteht gemäß des landschaftspflegerischen Fachbeitrags [3] bzgl. der 
Biotopausstattung aus einer Parkfläche in unterschiedlicher Ausprägung (um das Regenrück-
haltebecken und am nördlichen Rand), eine Wiese an der Schmiedestraße und aus dem Re-
genrückhaltebecken RRB). Die Parkfläche erstreckt sich vom Bereich südlich der Autobahn 
bis in den südöstlichen Teil des Plangebietes. Ein Bereich weist einen partiell erhöhten Anteil 
an älteren Bäumen sowie den vorhandenen Tümpel auf (erhöhte Struktur und Artenvielfalt). 
Für einen ca. 6.750 qm großen Bereich an der Autobahn ist diese „Parkanlage“ in diesem Be-
reich nahezu gänzlich von großflächigen, wassergebundenen Wegeflächen (reduzierte Struk-
tur- und Artenvielfalt) geprägt. Das RRB wird durch einen Modellbootverein genutzt, d. h. Stö-
rungen und Beeinträchtigungen sind vorhanden.  
 
Alle weiteren Flächen werden als zu bebauende Flächen oder als gliedernde Grünflächen oh-
ne Bedeutung für Natur und Landschaft gesehen [3], da sie zumindest wie ein Wohngebiet 
bebaut sind. 
 
Makrozoobenthos 
Als Anlage zum hydrologischen Gutachten [1] wurde eine Makrozoobenthosuntersuchung 
durchgeführt.  
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Eine erste Untersuchung fand am12.03.2012 statt. In Abstimmung mit dem Wupperverband 
wurde eine zweite Untersuchung im späten Frühjahr (29.05.2012) durchgeführt. Ergänzend 
hierzu soll im November 2012 noch die Herbstuntersuchung erfolgen.  
 
Die Ergebnisse der ersten beiden Untersuchungen zeigen, dass der „Fertighaussiefen“ sowie 
der Nebenbach der Meine aufgrund fehlender permanenter Wasserführung keine dauerhafte 
Benthosbesiedlung aufweisen. Im Bereich unterhalb der Musterhaussiedlung umfasst das Be-
siedlungsspektrum der Meine einige wenige für Quellbereiche typische Benthosorganismen, 
wobei die Benthosbiozönose aufgrund der starken anthropogenen Überformungen insgesamt 
stark gestört ist und große Defizite im Besiedlungsbild zeigt (Probestellen siehe Abb.5). 
 

Abb. 5: Probestellen für die Makrozoobenthosuntersuc hung, Quelle: Eigene Darstellung.  
 
Die Besiedlung des Erlenroder Siefens Nr. 3 ist sehr gering und umfasst nur eine für Quellbä-
che typische Muschelart. Auch hier sind negative anthropogene Überformungen feststellbar.  
 
Die meisten Zeigerarten für Quellen beziehungsweise Quellbereiche wurden am Erlenroder 
Siefen Nr. 2 festgestellt. Hier wurde auch der potenziell in allen Quellen zu erwartende  Höh-
lenkrebs nachgewiesen. 
 
Die bisherigen Untersuchungsergebnisse und die daraus resultierende erste, vorläufige Be-
wertung deckt sich weitgehend mit den Ergebnissen der ökologischen Kurzuntersuchung des 
avisierten Plangebietes durch das Büro LANA PLAN / Nettetal, vom Juni 2010 [15]. 
 
 
3.6  Stadtbild 
 
Die Teilbereiche stellen sich im Fall des Teilbereichs B einerseits als stark versiegelte öffentli-
che Straßen-Infrastruktur heraus.  
 
Andererseits handelt es sich beim Teilbereich A um eine wie ein Wohngebiet gestaltete Ei-
genheimausstellung, die trotz der Gewerbegebietsfestsetzung als extensiv versiegelter Be-
reich mit zahlreichen naturnäheren Strukturen wie den Gewässern, den naturnahen als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesenen Waldbereich mit Randbereichen oder dem Grünland 
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durchsetzt ist. Durch die prägenden Infrastrukturbänder BAB A 46, L 58 und L 432 mit teilwei-
se hoher bis sehr hoher Verkehrsdichte sowie die nachweislich anthropogene Überprägung in 
der Vergangenheit, ist diese naturnähere Ausprägung jedoch zu relativieren.  
 
Weitere Vorbelastungen im Stadtbild sind die weithin sichtbaren technogenen Strukturen des 
bislang bestehenden sehr dominanten Wasserturms, eines Mobilfunkmasten, des Schorn-
steins des Asphaltmischwerkes sowie der östlich des Teilbereichs A befindlichen Hochspan-
nungsleitungen. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Kuppenbereich han-
delt, der sich an einer höhenexponierten Stelle im Stadtgebiet Wuppertals befindet. 
 
Durch Umzäunung des große Flächen einnehmenden Ausstellungsgeländes und der sichtver-
schattenden Randbebauung einerseits und des Brachflächencharakters der Feuchtwiese und 
der Gehölze im westlichen Teil ist der Teilbereich A für die Bewohnerschaft wenig attraktiv und 
nicht öffentlich zugänglich. Im westlichen Teil befindet sich ein geschotterter Weg mit Wende-
kreis von dem aus ein schmaler „Trampelpfad“ Richtung BAB A 46 führt. 
 
Am östlichen Rand der Schmiedestraße im Teilbereich A befindet sich eine solitäre Linde mit 
stadtbildprägender Wirkung. Im Untersuchungsraum finden sich bis auf den Wasserturm und 
Hochspannungsmasten bislang keine höheren Wohn- und Gewerbegebäude. 
 
Teilbereich C wird derzeit als landwirtschaftliches Grünland genutzt. 
 
 
3.7  Kultur- und Sachgüter 
 
Im Rahmen des Verfahrens haben sich keine Anhaltspunkte auf vorhandene Kulturgüter (u.a 
Denkmäler, Bodendenkmäler) in den Geltungsbereichen ergeben. Die bestehenden Häuser 
der Fertighausausstellung können abgebaut werden, während die direkten Bestandsgebäude 
an der Schmiedestraße überplant werden. 
Es verläuft ein Hohlweg von der BAB A 46 bis zum Westrand des größeren Stillgewässers, 
dessen historischer Bezug untersucht wurde. 
 
Eine Unterschutzstellung des fraglichen Hohlweges durch die Untere Denkmalbehörde der 
Stadt Wuppertal ist entsprechend der Bewertung durch die Fachbehörde jedoch nicht vorge-
sehen, da die Eintragungskriterien des § 2 DSchG NW nicht vorliegen. Die Fachbehörde sieht 
in dem zur Rede stehenden Hohlweg keinen besonderen Denkmalwert, dafür sind die vorhan-
denen Befunde nicht ausreichend und eine Bedeutung für die Siedlungsgeschichte der Stadt 
Wuppertal zu gering. 
 
Ein Baudenkmal in unmittelbarer Nachbarschaft zum Teilbereich B befindet sich an der 
Schmiedestraße 56, ein großes Fachwerkhaus, dass als Gaststätte genutzt wird („Aal-Kate“).  
 
 
4. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands  bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung wird sich der Umweltzustand im Plangebiet zukünftig 
nicht nennenswert verändern. Ohne Umsetzung der Planung wird es wahrscheinlich zu einer 
intensiven Gewerbegebietsnutzung kommen. Die Aufrechterhaltung des status quo trifft auf 
die vorhandenen Bodenverhältnisse und deren starke Überformung zu. Die gegebenen Im-
missions-, Altlasten- und Luftschadstoffverhältnisse bleiben zunächst unverändert, wobei der 
geltende Bebauungsplan Nr. 473 hier die derzeitig geltenden bauplanungsrechtlichen Rah-
menbedingungen setzt. Es ist zu erwarten, dass die jetzigen Bereiche, Feuchtwiese an der 
Schmiedestraße und der Gehölze an den Stillgewässern, überplant werden und nachfolgend 
der Freilandklimatop in einen Stadtrandklimatop umgewandelt wird. Mögliche Veränderungen, 
welche die Gemeinde oder den Zustandsstörer zum Handeln zwingen könnte, werden sich vo-
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raussichtlich nur aus veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen / Grenzwerten ergeben, 
welche aber zurzeit nicht absehbar sind. Das Nichtdurchführen der planungsrechtlichen Um-
wandlung von Gewerbegebiet in ein Sondergebiet hat diesbezüglich keine positiven wie nega-
tiven Auswirkungen. Im Bereich des Teilbereichs A könnten bei der Nichtdurchführung der 
Planung die Gewässer und der Wald mit Randbereichen erhalten bleiben, ebenso der Teich 1 
zur Nutzung für den Modellbootverein. 
 
Ein anderes gewerbliches Bauvorhaben in diesem Bereich wäre jedoch mit Ausnahme in der 
öffentlichen Grünfläche und im Waldbereich planungsrechtlich möglich. Durch den Wegzug 
der Fertighausausstellung ist die Option einer intensiven gewerblichen Nachnutzung ohne die-
se Planung wahrscheinlich.  
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5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringer ung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Umweltauswirkungen  

 
5.1 Vermeidungsmaßnahmen 
 
Allgemein 
Aus der Betrachtung der geplanten Maßnahme und ihrer Auswirkungen auf die Schutzgüter 
ergibt sich die Tatsache, dass es bei der geplanten Nutzung dieses Grundstücks einen für die 
einzelnen Belange unterschiedlich großen Zielkonflikt zwischen dem Naturschutz, beschrieben 
u. a. in der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, und den nicht umweltrelevanten Belan-
gen, ausgedrückt z.B. in der Verträglichkeitsanalyse zum Einzelhandelsvorhaben [4] gibt, der 
belegt, dass Kaufkraftabflüsse aus Wuppertal im Bereich Möbel verhindert werden. 
 
Als Vermeidungsmaßnahme sind Einsparungen im Flächenverbrauch durch den geplanten 
Bau des Parkdecks sowie die Schallschutzmaßnahmen (Lärmpegelbereiche, Geräuschkontin-
gentierung, bzw. aktive Lärmschutzmaßnahmen (durch z. B. lärmmindernden Asphalt, Be-
schränkung der Öffnungszeiten bis max. 22 h und Verzicht auf Nachtanlieferungen) hervorzu-
heben. Daneben sind hier die festgesetzten Höhenstaffelung der Gebäude, die Verwendung 
von insektenfreundlicher Beleuchtung und die geplante Dachbegrünungen auf Teilflächen zu 
nennen. Damit wird der Konflikt innerhalb des Schutzgutes Mensch entschärft. Dieser ergibt 
sich vor allem aus der notwendigen verkehrlichen Erschließung zur gewerblichen Nutzung und 
den damit verbundenen Lärmemissionen. Die Vermeidungsmaßnahmen sind auch erforder-
lich, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Dies wird im Zuge der Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung näher bestimmt. 
 
Dagegen ist der Eingriff in das 0,94 ha große Teilstück des südlichen Waldes und damit auch 
in das bestehende Landschaftsschutzgebiet unvermeidbar, da ansonsten das geplante 
Raumprogramm an diesem Standort nicht abgedeckt werden kann. 
 
Bauzeitbeschränkung als Artenschutzmaßnahme 
Nach § 44 BNatSchG ist es u.a. verboten, Tiere der besonders geschützten Arten (u.a. alle 
heimischen Vogelarten) zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Um diese Verbotstatbestände zu ver-
meiden, darf die Baufeldräumung (Baumfällungen und Gehölzrodungen) nur außerhalb der 
Brutzeit durchgeführt werden. Um außerdem Tötungen von Erdkröten zu vermeiden, sollte die 
Baufeldräumung in der Winterruhe der Erdkröte erfolgen. Die Baufeldräumung (Baumfällun-
gen und Gehölzrodungen) wird deshalb im Zeitraum Anfang November 2013 bis Ende Februar 
2014 empfohlen, wobei Eingriffe in den Boden zu vermeiden sind (um Tötungen von im Boden 
ruhenden Amphibien zu vermeiden). Das Ausheben der Baugruben bzw. Eingriffe in den Bo-
den sollten erst zum Ende der Amphibien-Evakuierung (s.u.) beginnen, voraussichtlich ab 
Frühjahr 2014. 
 
Eine weitere Vermeidungsmaßnahme ist das Vermeiden der Tötung von Tieren, da dies oh-
nehin nicht zulässig ist. Dafür werden Amphibien abgesammelt und in die externen Aus-
gleichsflächen gebracht. Ein detailliertes Konzept wird aktuell in Abstimmung mit der zuständi-
gen Naturschutzbehörde erarbeitet. Es wird daraufhin ein nachgeschaltetes Amphibienmana-
gement an den versiegelten Flächen durchgeführt. Um ein weiteres Fernbleiben der Art im 
Gebiet zu gewährleisten, werden Amphibienzäune aufgestellt, die zudem auch eine Selbst-
evakuierung beinhalten. Dies heißt, dass ein Verlassen des Gebietes möglich ist, eine erneute 
Rückwanderung jedoch nicht. Dies beinhaltet zudem das Anlegen künstlicher Verstecke, um 
die Tiere besser von den zukünftig nicht mehr geeigneten Flächen abfangen zu können. 
 
 
 
5.2 Minimierungsmaßnahmen 
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Schutzgut Luft 
Die verbindlich zu pflanzenden Bäume werden nach einigen Jahren eine große Blattmasse 
entwickeln, die geeignet ist, die Erwärmung im Teilbereich A zu neutralisieren bzw. zu min-
dern. Zudem filtern die Blätter Staub aus der Umgebungsluft, produzieren ausreichend Sauer-
stoff und absorbieren das Kohlendioxid, das durch die Fahrzeuge entsteht.  
 
Zur Verhinderung eines weiteren Anstiegs von Luftschadstoffen wird die unmittelbar benach-
barte Bushaltestelle beim Teilbereich A beibehalten, so dass möglichst viele Kunden und Mit-
arbeiter auf den Individualverkehr verzichten können. Von der Bushaltestelle zu den Ein-
gangsbereichen gibt es ebenso wie im Osten vom Wohngebiet Erlenrode einen separaten fuß-
läufigen Weg zu den Eingangsbereichen. Hierdurch kann motorisierter Individualverkehr ver-
mieden werden.  
 
Weiterhin kann durch die Neuanlage von Wald als externe Kompensation in Teilbereich C die 
in Teilbereich A durch die Überplanung des dortigen Waldes verloren gegangene Funktion des 
Walds für Luft und Klima neu begründet werden. 
 
Schutzgut Klima 
Den Erfordernissen des Klimaschutzes gem. § 1a (5) BauGB wurde mit den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes insofern Rechnung getragen, als Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, festgesetzt sind. Die Grünflächen im Plangebiet mit Gehölz- und Rasenflä-
chen, dem festgesetzten Stellplatzgrün und der Dachbegrünung mindern den Effekt der Auf-
heizung, da sie sich – mehr noch als Grünflächen – an Hitzetagen nur gering erwärmen und in 
der Nacht stark abkühlen. Durch die Planung wird jedoch insgesamt die unversiegelte Fläche 
reduziert und der kleinflächige Freilandklimatop in einen Stadtrandklimatop umgewandelt, was 
in dem betreffenden Bereich eine wesentliche Beeinträchtigung von Temperatur, Feuchte, 
Wind sowie des lokalen Windsystems darstellt. Die Laubmasse der Gehölze mildert klimati-
sche Aufwärmungen. Ebenso wirken der benachbarte Wald „Kämperbusch“ mit Randberei-
chen und die geplante Dachbegrünung der klimatischen Erwärmung entgegen.  
 
Schutzgut Mensch: Lärm 
Passiver Lärmschutz Verkehrslärm: 
Der Teilbereich A wird in zwei Teilbereiche mit den Lärmpegelbereichen IV  und III nach DIN 
4109 festgesetzt. Im Lärmpegelbereich IV liegen die Gebäudefronten bis in eine Tiefe von 40 
m ab der nördlichen Baugrenze und 200 m ab der westlichen Baugrenze. Im Lärmpegelbe-
reich III befinden sich alle übrigen Gebäudefronten im Bebauungsplangebiet. Damit wird der 
Schutz der menschlichen Gesundheit vor zu hohen Lärmbelastungen und damit gesunden Ar-
beitsbedingungen Rechnung getragen. 
 
Daher wird festgesetzt, dass entlang der gekennzeichneten Baufenster bei Errichtung, Er-
weiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur zum vorüber-
gehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen die Anforderungen an das resul-
tierende Schalldämmmaß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen 
nach DIN 4109/11.89 Schallschutz im Hochbau, Tabelle 8 zu erfüllen sind.  
 
Weitere Maßnahmen zur Lärmreduzierung sind gemäß Schallgutachten des Ingenieurbüros 
KOEHLER & LEUTWEIN [11] in Form von lärmminderndem Straßenbelag auf der Schmiedestra-
ße vorgesehen.  
 
Auch bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben die lärmbetroffenen Anwohner einen  Anspruch auf 
passive Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Straßenbaulastträger. 
 
 
Lärmschutz Gewerbelärm:  
Geräuschkontingentierung 
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Im Nachtzeitraum ergeben sich unter Zugrundelegung von drei Anlieferungen im Nachtzeit-
raum und eines separaten Gastronomiebetriebs Überschreitungen der Immissionsrichtwerte. 
Es ist daher der Anlieferungsbetrieb im Tageszeitraum zu organisieren und der Restaurantbe-
trieb auf den Tageszeitraum auszulegen. Im Tageszeitraum ergeben sich keine Überschrei-
tungen der Orientierungs-/ Immissionsrichtwerte der DIN 18005 / TA-Lärm. Als Kernöffnungs-
zeiten, die den größten Anteil an vorhabenbezogenen Verkehr auslösen gelten Mo. – Do. von 
9:30 h bis 21:00 h, freitags bis 22:00 h und samstags ab 9:30h. Andere Einzelhandelsbetriebe, 
insbesondere der Lebensmitteldiscounter, können morgens davon abweichen, orientieren sich 
aber ansonsten an den Öffnungszeiten des Einrichtungshauses. Zu beachten ist, dass es zu 
diesen Öffnungszeiten einen Vor- und Nachlauf von bis zu ca. 1 Stunde geben wird. 
 
Zur planungsrechtlichen Absicherung zukünftiger bebauungsplankonformer Nutzungen wurde 
eine Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691/12.06 für das Plangebiet durchgeführt und 
Emissionskontingente für die einzelnen Sondergebietsteilflächen festgesetzt. Damit ist ge-
währleistet, dass der Schutzanspruch der (Wohn-) Nachbarschaft erfüllt wird. Bezogen auf die 
maßgeblichen Immissionsorte in der Nachbarschaft bzgl. Gewerbelärm der Betriebsanlage 
werden die Immissionsrichtwerte durch die Gesamtheit aller einwirkenden Gewerbelärmquel-
len sichergestellt und bei der Neuplanung weiterer Geräuschquellen die Vorbelastung berück-
sichtigt. 
 
Der Bebauungsplan wurde in Teilflächen (TF) aufgeteilt, für die einzelne Geräuschkontingente 
bestimmt wurden. Die Flächenabgrenzung ergibt sich entsprechend der Grenze zur Abgren-
zung unterschiedlicher Nutzungen aus Planteil 1.  
 
Die TF wurden in der Planzeichnung festgesetzt. Die textliche Festsetzung Ziffer B 1.6 sagt 
aus, dass Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig sind, deren Geräusche die in der Tabelle 
1 angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691/12.02 weder tags (6.00h bis 
22.00h) noch nachts (22.00 bis 6.00h) überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach 
der vorgenannten DIN, Abschnitt 5.  
 
Der Nachweis der Einhaltung der Immissionskontingente ist im Rahmen einer anlagenbezo-
genen Immissionsprognose im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.  
 
Teilbereiche A und B: 
Lärmschutz Verkehrslärm – vorhabenbezogener Verkehr: 
Da aktive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände) an innerstädtischen Straßen nicht 
als effiziente und praktikable Schutzmaßnahme in Betracht kommen ist auf der Schmiedestra-
ße in Teilabschnitten zwischen den Fahrbahnrändern der durchgehenden Fahrbahnen lärm-
mindernder Asphalt aufzubringen. Bei Berücksichtigung eines lärmmindernden Asphalts, der 
die notwendigen Lärmpegelreduzierungen sicherstellt. ergeben sich für den Prognose-Planfall 
mit IKEA und Fachmarktzentrum weitestgehend niedrigere Beurteilungspegel im Zuge der 
Schmiedestraße und Bereich Mollenkotten als für den Prognose-Nullfall ohne Erschließung 
des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums und bestehendem Asphaltbelag. 
 
Schutzgut Arten und Biotope 
 
Biotope/Fauna: Grünordnung 
Im Plangebiet sind die Flächen zwischen öffentlichen und privaten Verkehrsflächen und den 
Stellplatzanlagen in den Freianlagen des Sondergebietes eingegrünt und in regelmäßigen Ab-
ständen mit hochstämmigen Laubbäumen überstellt. Es ist festgesetzt, dass pro angefangene 
acht Stellplätze ein standortgerechter, großkroniger landschaftsgerechter Laubbaum an-
zupflanzen und dauerhaft zu pflegen ist.  
 
Die geplanten Vegetationsstrukturen können dabei der Avifauna und weiteren Arten einen zu-
sätzlichen Lebensraum bieten. Die Biotopfunktion spielt jedoch angesichts des zu erwarten-
den Kundenverkehrs und des hohen Versiegelungsgrades eine eher untergeordnete Rolle. 
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Gemäß des LPBs [3] werden zur Kompensation von Beeinträchtigungen der Biotopfunktion 
und zur Verbesserung des Landschafts- bzw. Stadtbildes die im Folgenden beschriebenen 
Ausgleichs- bzw. Gestaltungsmaßnahmen in Form der Pflanzgebote 1 - 4 in den Randflächen 
des Teilbereichs A durchgeführt. Die Durchführung der Maßnahmen einschließlich Artenlisten 
wird im Zuge des Verfahrens verbindlich festgesetzt und planungsrechtlich sichergestellt:  
 

- Vorwald (Biotoptyp V 1) 2.540 m²: Nach Rodung von ca. 9.400 m² der Waldfläche mit 
Randbereichen arhält der neu entstandene Waldrand eine bis zu 10,00 m breite Vor-
waldfläche zwischen Grundstücksgrenze und äußerer Umfahrung. 
 

- Feldgehölzpflanzung (BA 12) 2.400 m²: Die Überbauung von Gehölzgruppen innerhalb 
der „Parkanlage“ wird durch die Anlage von großflächigen Feldgehölzpflanzungen im 
Bereich der Südgrenze kompensiert. Die Feldgehölzpflanzung in der Südostecke des 
Geländes erhält zudem ca. 30 „Überhälter“, d. h. über die Strauchgehölze ragende 
Bäume, die sich zusammen zum Gesamteindruck einer Baumhecke zusammenfügen. 
Diese kann bereits nach kurzer Entwicklungsphase die Funktion eines Sichtschutzes 
zur angrenzenden Bebauung übernehmen. 
 

- Schnitthecke (D 4) 250m²: Im Bereich Eichenhofer Weg wird im Bereich der Grund-
stücksgrenze eine Schnitthecke festgesetzt, die zur Verbesserung von Biotop Ver-
bundstrukturen dient und zudem das Vorhaben besser in die Landschaft einbindet. 

 
- Einzelbäume 700 m²: Im Bereich der großflächigen Grünfläche am Eichenhofer Weg 

werden 20 Einzelbäume festgesetzt. Diese gehen mit einer Kronentrauffläche von je 
35 m² in die Bewertung ein. 

 
- Landschaftsrasen 220 m²: Die nach Pflanzung der Hecke und Baumpflanzung verblei-

bende Rest - Grünfläche am Eichenhofer Weg wird als Landschaftsrasen / Wildblu-
menwiese ausgeführt. Die Kronentraufbereiche der Einzelbäume und die Heckenpflan-
zung bleiben im Flächenansatz Wildblumenwiese unberücksichtigt.  

 
- Dachbegrünung 5.400m²: Eine ca. 5.400 qm große, zusammenhängende Fläche der 

geplanten Bebauung (siehe Textziffer B. 4.8) erhält eine extensive Dachbegrünung). 
Von dieser Fläche 5.400 m² gehen 5.130 m² in die Bilanzierung ein. 270 qm werden für 
Aufkantungen, Dachdurchbrüche, technische Aufbauten usw. in Abzug gebracht 
 

- Externer Ausgleich, Teilfläche C: Der Eingriff in den Wald wird innerhalb einer externen 
Kompensationsfläche auf 0,94 ha im Verhältnis 1:1 ausgeglichen Diese Kompensati-
onsfläche hat eine Flächengröße von ca. 1,54 ha und wird derzeit landwirtschaftlich als 
Grünland genutzt. Künftig soll hier, westlich angrenzend an den Buchen-
Altholzbestand eine Fläche für Wald entwickelt werden. Sie stellt eine geeignete Flä-
che für Aufforstungsmaßnahmen mit Gehölzen dar. Sie wird im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 1136 V als Wald festgesetzt. Die Gesamtfläche befindet sich südlich 
der BAB A 46 und westlich der ehemaligen Kohlenbahntrasse die in diesem Bereich in 
einer Tunnellage verläuft. Hier kann der bestehende Waldbereich sinnvoll ergänzt und 
gestärkt werden. 

 
Die neben den festgesetzten Flächen verbleibenden Freiflächen haben meist nur gliedernden 
Charakter ohne nachhaltigen Wert für Natur- und Landschaft. Die Flächen dienen mithin aus-
schließlich der Einbindung in das Stadtbild. 
 
Fauna: Anlage von Sperreinrichtungen um die Baufelder 
Bereits vor der Baufeldräumung und bis spätestens Ende Februar 2013 sind die Baufelder mit 
einer Amphibien-Sperreinrichtung „einzuzäunen“, um zu vermeiden, dass während der Bauar-
beiten Amphibien in die Baufelder einwandern und dann baubedingt getötet werden.  
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Fauna: Evakuierung von Amphibien  
Ab März 2013 werden einmal wöchentlich die aus der Winterruhe erwachenden Amphibien 
und auch andere Amphibien aus den Baufeldern evakuiert. Diese werden dann regelmäßig 
untersucht, die Amphibien über Amphibienzäune und künstliche Verstecke abgesammelt 
(Quarantäne) und die Tiere anschließend in die CEF-Fläche verbracht in den Ersatzgewässer 
angelegt werden. Die Evakuierung hat jährlich von März – Oktober solange zu erfolgen, bis 
keine Erdkröten mehr aufzufinden sind (max. 2 Jahre bzw. bis zur Geschlechtsreife und ei-
genständigen Abwanderung der Amphibien) oder bis zum Abschluss der Bauarbeiten. In die-
sem Zusammenhang werden zudem Schutzräume für Amphibien errichtet. 
 
Ein detailliertes Konzept wird aktuell in Abstimmung mit der zuständigen Landschaftsschutz-
behörde erarbeitet. Es erfolgt ein nachgeschaltetes Amphibienmanagement an den versiegel-
ten Flächen (Amphibienzäune). Während und nach der Bauphase in Richtung der ehemaligen 
Laichgewässer wandernde Amphibien werden durch Schutzzäume vom Eingriffsbereich fern-
gehalten. Weitere Regelungen werden spätestens bis zum Satzungsbeschluss erarbeitet. 
 
Fauna: Ökologische Baubegleitung 
Zur Sicherstellung einer korrekten Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen und Vorgezoge-
nen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt vor und in der Bauphase eine Ökologische Baubegleitung.  
 
CEF-Maßnahmen: Nisthilfen 
Zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Höhlenbrü-
ter wird das Ausbringen von Nisthilfen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-
Maßnahme) im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt. Die ökologische Funktion 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der weiteren europäischen Vogelarten bleibt im räumli-
chen Zusammenhang gewahrt. 
 
Betroffene Brutvögel: 
Turmfalke: Im Kerngebiet konnte ein Brutpaar des Turmfalken an einem Gebäude in der Mus-
terhaussiedlung nachgewiesen werden. Durch Abbau der Gebäude geht der Brutplatz verlo-
ren. Der Abbau des Gebäudes hat vor Brutbeginn der Art bis spätestens 01. März zu erfolgen, 
bzw. der Brutplatz muss bis zu diesem Zeitpunkt unnutzbar gemacht werden. Als Ausgleichs-
maßnahmen werden 3 Nisthilfen für Turmfalken auf den Gebäudedächern bzw. am Verkehrs-
lenkungsturm festgesetzt. 
 
Im Übrigen bietet der unmittelbar benachbarte Wald eine große Fülle von Nistmöglichkeiten, 
gerade auch an der Seite, die durch die Überplanung angeschnitten wird.  
 
Schutzgut Boden 
Als Folgerung aus dem festgestellten Bereich mit erheblichen umweltgefährdeten Bodenbelas-
tungen werden diese bei der Umsetzung der Planung soweit notwendig fachgerecht entsorgt. 
Die Kennzeichnung der Bodenbelastungsfläche ist in der Planzeichnung geregelt. 
 
lm Zuge der Neubebauung des Grundstücks sind die bei den möglichen Eingriffen in den Bo-
den anfallenden Materialien unter Beachtung des Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz es 
(KM-/AbfG, 1994) und unter Beachtung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG 1998) 
vorzugsweise zu verwerten bzw. zu beseitigen. 
 
Schutzgut Stadtbild 
Die Gehölzpflanzungen dienen dazu, die Bebauung in die Landschaft einzubinden, die harten 
Kanten der Architektur und damit den Eingriff in das Schutzgut Stadtbild zu mindern und die 
vom Grundstück ausgehenden visuellen Beeinträchtigungen zu reduzieren. Aus der Blickrich-
tung Wohngebiet Erlenrode wird durch Gehölzpflanzungen mit Bäumen als Überhaltern eine 
visuelle Barriere errichtet.  
 
5.3 Ausgleichsmaßnahmen 
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Das Plangebiet für den Ausbau der westlich gelegenen Schmiedestraße und der nordwestli-
che Bereich der Autobahnabfahrt BAB A 46 (Teilbereich A) erstreckt sich auf bereits überplan-
te Verkehrsflächen sowie deren Nebenanlagen - mithin liegt hier kein Eingriff im Sinne des 
Landschaftsrechts vor.  
 
Das Teilgebiet A ist bezüglich seiner Biotope und Vegetation nur bedingt ausgleichspflichtig, 
da für diesen Bereich bereits das Planungsrecht der Bebauungspläne Nr. 473 / 479 mit Ge-
werbegebietsfestsetzungen gilt [3]. Es sind die dortigen Festsetzungen für die Bewertung der 
vorhandenen Biotoptypen verbindlich. Da ferner bei den Kartierungen [3] keine nach §30 
BNatSchG „besonders geschützten Biotope“ vorgefunden wurden, erfolgt mithin keine Bewer-
tung auf Basis der vor Ort etablierten Biotoptypen. Insbesondere die feuchten Lebensräume 
werden jedoch im Bereich „Artenschutz“ eingehender behandelt und zudem als „wertsteigern-
de Faktoren“ bei der Biotopbewertung nach LUDWIG (1991) berücksichtigt. 
 
Nach Umsetzung der oben genannten Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein Wert von  
-49.910 ÖW, das extern in Teilbereich C kompensiert wird. Der Eingriff ist damit ausgeglichen.  
 
In diesem Zusammenhang bleibt zu beachten, dass vorhabensbedingt u.a. Lebensstätten 
(Fortpflanzungsgewässer und Landlebensräume) der Amphibienarten Bergmolch, Teichmolch, 
Kammmolch und Erdkröte überplant werden und an anderer Stelle neu zu errichten sind. Her-
vorzuheben ist die Art Kammmolch, die zu den Arten des Anh. IV der FFH-Richtlinie zählt und 
somit streng geschützt ist. Diese befindet sich hier in einem äußerst untypischen Lebensraum, 
was eine dauerhafte Population in diesem Lebensraum eher ausschließt. Zum Ausgleich des 
Verlustes von Lebensstätten sind im Rahmen des rechtlichen Artenschutzes (gem. § 42 Abs. 
1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG), insbesondere für die Art Kammmolch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen vorgesehen, die gleichzeitig die Funktion einer Ausgleichsmaßnahme überneh-
men können – jedoch aufgrund der noch abzustimmenden Detailplanung noch nicht bilanziert 
wurden. Grundsatz dieser Planung ist die Schaffung eines Ersatzlaichgewässers mit optimier-
tem Landlebensraum. Zur Verringerung von baubedingten Individuenverlusten im Bereich des 
aktuellen (Laich-) Habitats werden vorhandene Amphibien und Reptilien vor Beginn der Bau-
arbeiten abgefangen und in das neu angelegte Habitat überführt. 
 
Art und Umfang dieser CEF Maßnahme (continuous ecological function; vgl. § 44 Abs. 5 
BNatSchG) für Kammmolch und Erdkröte sowie der genaue Standort werden aktuell zwischen 
der Stadt Wuppertal und dem Gutachter abgestimmt und sind über den Durchführungsvertrag 
rechtlich sicher zu stellen.  
 
Für den Eingriff in die 0,94 ha große Waldfläche ist Ausgleich im Verhältnis 1:1 in räumlicher 
Nähe zum SO-Gebiet geplant und als Teilfläche C im vorhabenbezogenen Bebauungsplan er-
fasst. 
 
Die Sicherung des Ausgleichs erfolgt zudem über den Durchführungsvertrag (Teilbereich C). 
Diesbezüglich wurde die ca. 1,54 ha große Teilfläche südlich der BAB A 46 und westlich der 
ehemaligen Bahntrasse (Tunnellage der Kohlenbahntrasse) als Teilfläche C im Geltungsbe-
reich dieses vorhabengebundenen Bebauungsplanes als Fläche für Wald festgesetzt. 
 
Die Fläche wird derzeit noch als Grünland genutzt. Auch artenschutzrelevante Gründe spre-
chen für diesen Standort (s. [16]) 
 
Fazit 
Nach Durchführung aller Ausgleichsmaßnahmen einschl. des o.a. Verfahrens zur Kompensa-
tion des verbleibenden Defizits gilt der Eingriff in den Naturhaushalt im Sinne des Land-
schaftsgesetzes NRW und des Forstrechts NRW als kompensiert. 
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6. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands  bei Durchführung 
der Planung 

 
6.1  Boden 
 
Im Teilbereich A findet eine Einebnung und Modellierung des Geländes zur anschließenden 
Errichtung der Gebäude, der Parkpalette / -decks und der Freianlagen mit Stellplatzanlage, 
Umfahrungsstraße und Anlieferung sowie Fahrgassen statt. Zur Berücksichtigung der boden-
schutz- sowie abfallrechtlichen Belange wird im Rahmen der weiterführenden Genehmigungs- 
und Ausführungsplanung von einem Fachgutachter ein Bodenmanagementkonzept erarbeitet 
und umgesetzt. 
 
Dabei wird die leicht hängige Fläche teilweise durch Stützmauern mit einer Höhe von ca. 2,0 
m abgefangen. Eine Versiegelung bis zu 80 % der Fläche ist zulässig und wird entsprechend 
der Fortführung der Planung u. U. in Anspruch genommen. Dem anstehenden Untergrund 
kann aufgrund seiner sehr geringen Wasserwegigkeit und Staunässebildung kein Wasser 
sinnvoll zugeführt werden. Eine Ausnahme bildet der östliche Bereich am Eichenhofer Weg. 
Hier sind Mitarbeiterstellplätze geplant und im Vorhabens- und Entwicklungsplan dargestellt, 
die über Rasenfugenpflaster eine Versickerung ermöglichen. 
 
 
6.2 Wasser 
 
Im Rahmen der geplanten Bebauung müssen der westlich der Musterhaussiedlung gelegene 
Teich 1 und die als Fertighaussiefen bezeichnete talähnliche Senke einschließlich der Tümpel 
2 und 3 zur Nivellierung verfüllt werden, um so eine einheitliche Baufläche herzustellen. 
 
Das bereits heute in einer Senke abgeführte Oberflächenundoberflächennahe Drainagewas-
ser) sollte dabei mittels eines Flächenfilters gefasst und weiter südlich in die Meine  abgeführt 
werden. Hierzu ist angedacht das Tal an der Basis mit einer Drainageleitung und einer Schot-
terpackung zielgerichtet zu drainieren und mit einer filterstabilen, abgestuften Kies-Sand-
Abfolge gegen das Eindringen von Feinstkorn zu schützen. Zusätzlich könnte noch der Einbau 
eines Geotextils oberhalb der Kiesschüttung den Flächenfilter schützen. 
 
Durch diese Maßnahme wird die als Fertighaussiefen bezeichnete talähnliche Senke zusam-
men mit den anderen anthropogen aufgefüllten Böden im Umfeld als oberflächennaher 
Grundwasserleiter fungieren, wodurch dessen Auslauf über längere Zeiträume hinweg als 
Quelle permanent Wasser in die Meine abführen wird.  
 
Der Wegfall des Teiches 1 (s. [1]) als Regenrückhaltebecken wird an anderer Stelle ersetzt. 
Hierzu ist gemäß der Planungen der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) ein neues Regenrück-
haltebecken – soweit notwendig mit Vorklärbecken – vorgesehen, welches dann wiederum 
ebenfalls in die Meine entwässert, sodass die bereits seit Errichtung der Musterhaussiedlung 
bestehende Zulieferung von Wasser in die Meine fortbestehen blieben. Alternativ würde das 
Wasser in unterirdischen Regenrückhalteeinrichtungen auf dem Grundstück des fachmarktbe-
zogenen Einzelhandelszentrums gefasst. Bzgl. der Ableitung des Wassers besteht in diesem 
Fall die Alternative das Regenwasser über die Regenwasserkanalisation in der Schmiedestra-
ße abzuführen. 
 
Da der geplante Versieglungsgrad den der bisherigen Musterhaussiedlung übersteigen wird, 
ist bei der Dimensionierung des neuen Beckens dem gestiegenen Retentionsbedarf Rechnung 
zu tragen. Für die vermutlich nur episodisch Wasser führenden Tümpel 2 und 3 ist aus hydro-
logischer Sicht keine Kompensationsmaßnahme erforderlich.  
Zur Stützung des Einzugsbereichs für die Quelläste der Erlenroder Siefen 1 – 3 wird das Nie-
derschlagswasser im Osten des Teilbereichs A (Bereich Mitarbeiterstellplätze) versickert. Da-
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zu wird Rasenfugenpflaster verwendet. Weiterhin nimmt die geplante Dachbegrünung Nieder-
schlagswasser auf und gibt sie zeitverzögert ab. 
 
Bzgl. der Wasserrahmenrichtlinie wird beachtet, da das anfallende Niederschlagswasser wie 
vorstehend beschrieben gereinigt wird, so dass den Vorflutern nur sauberes Wasser zugeführt 
wird. Eine Verschlechterung der Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwas-
sers tritt bzgl. der Wasserqualität nicht ein, während jedoch die biologische und ökolo-
gische Qualität deutlich eingeschränkt wird. Hier kommt es durch die Überplanung zu 
einem Flächenverlust. Eine Erhaltung der zentral placierten künstlichen Stillgewässer 
und Abflüsse ist aufgrund der baulichen Zielsetzungen des Vorhabens nicht möglich. 
 

Abb. 6: Lageplan mit Vorschlag zur Drainage des Tei lbereichs A, Quelle: Hydrologisches Gutachten [1].  
 
 
6.3  Klima / Luft 
 
Klima 
Der Teilbereich B wird hinsichtlich seiner verkehrlichen Anlagen leicht erweitert. Es finden im 
geringen Maße zusätzliche Versiegelungen statt. Diese Änderungen sind jedoch so kleinflä-
chig, dass sie nicht zur Ausbildung von geänderten Klimatopen führen. 
 
Der Teilbereich A wird vollständig überplant. Es findet damit auch eine Umgestaltung der kli-
matischen Gegebenheiten in der Gestalt statt, dass sich die beiden Teile des Stadtrand-
Klimatops im Osten und Westen nun zu einem großen Stadtrand-Klimatop zusammenschlie-
ßen. Aufgrund der Lage des Teilbereichs direkt am Wald und in locker bebauter Umgebung 
kommt es trotz der stark ansteigenden Versiegelungsrate nicht zur Ausbildung eines Gewer-
beklimatops, sondern aufgrund der abmildernden Randeffekte der genannten Klimatope zur 
Ausbildung eines großen Stadtrand-Klimatops. Bei diesem Klimatop werden Temperatur, 
Feuchte und Wind wesentlich beeinflusst und das lokale Windsystem gestört.  
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Im Teilbereich C wird nach einigen Jahren des Gehölzaufwuchses von einem Freiland-
Klimatop in einen Wald-Klimatop umgewandelt. Damit vergrößert er den östlich bestehenden 
Wald-Klimatop, während in der unmittelbaren Umgebung genügend Freiland-Klimatope erhal-
ten bleiben. 
Luft 
Im Planfall 2014, d. h. bei Eröffnung des fachmarktbezogenen Einkaufszentrums, ist mit dem 
realisierten Bauvorhaben aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im Untersuchungsge-
biet eine Zunahme der Schadstoffbelastungen zu rechnen. An der zur L 58 (Schmiedestraße) 
nächstgelegenen Bebauung im Bereich der geplanten Zufahrt zum Bebauungsplangebiet so-
wie südlich des ausgebauten Kreisverkehrsplatzes werden im Planfall gegenüber dem Prog-
nosenullfall um bis zu 4 µg/m³ erhöhte Stickstoffdioxid-Gesamtbelastungen mit Jahresmittel-
werten bis 40 µg/m³ errechnet. Auf dem geplanten Baugelände werden NO2-Immissionen bis 
34  µg/m³, direkt südlich des Geländes unter 28 µg/m³ ermittelt. An der bestehenden Bebau-
ung im übrigen Untersuchungsgebiet werden im Planfall gegenüber dem Prognosenullfall ge-
ringfügig höhere oder vergleichbare NO2-Jahresmittelwerte bis 38 µg/m³ an der zur BAB A 46 
nächstgelegenen Bebauung errechnet. 
 
Der geltende Grenzwert der 39. BImSchV für NO2-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ wird somit 
im Prognosenullfall an der bestehenden, beurteilungsrelevanten Bebauung im Untersu-
chungsgebiet nahezu erreicht, aber nicht überschritten. Im Planfall mit realisiertem Bauvorha-
ben wird der Grenzwert an der zur bestehenden L 58 nächstgelegenen Bebauung erreicht, 
aber nicht überschritten. An der Bebauung im übrigen Untersuchungsgebiet wird der Grenz-
wert im Planfall nicht erreicht und nicht überschritten. 
 
Die berechneten Feinstaub (PM10) -Immissionen führen im Prognosenullfall an der zur BAB A 
46 nächstgelegenen Bebauung zu PM10-Jahresmittelwerten bis 26 µg/m³ und an der zur L 58 
nächstgelegenen Bebauung bis 27 µg/m³. An der Bebauung im übrigen Untersuchungsgebiet 
werden PM10-Gesamtbelastungen bis 25 µg/m³ prognostiziert.  
 
Im Planfall ist im Untersuchungsgebiet eine Zunahme der PM10-Belastungen errechnet. An 
der zur L 58 nächstgelegenen Bebauung werden im Planfall gegenüber dem Prognosenullfall 
um bis zu 1 µg/m³ erhöhte PM10-Immissionen mit Jahresmittelwerten bis 28 µg/m³ nördlich 
der geplanten Zufahrt zum Baugebiet sowie südlich des Kreisverkehrsplatzes ermittelt. An der 
zur BAB A 46 nächstgelegenen Bebauung werden PM10-Konzentrationen bis 27 µg/m³, an 
der Bebauung im übrigen Untersuchungsgebiet bis 26 µg/m³ prognostiziert. 
 
Der seit dem Jahr 2005 geltende Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ wird 
somit sowohl im Prognosenullfall als auch im Planfall 2013 an der beurteilungsrelevanten Be-
bauung im Untersuchungsgebiet deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. Die jahresmitt-
leren PM10-Konzentrationen sind sowohl im Prognosenullfall als auch im Planfall als leicht er-
höhte Konzentrationen einzustufen. Der Schwellenwert von 29 µg/m³ zur Ableitung der PM10-
Kurzzeitbelastung wird entsprechend den Berechnungsergebnissen an der bestehenden und 
geplanten Bebauung im Untersuchungsgebiet nahezu erreicht, aber nicht überschritten. 
 
Die berechneten PM2.5-Immissionen führen im Prognosenullfall an der zur BAB A 46 nächst-
gelegenen Bebauung zu PM2.5-Jahresmittelwerten bis 18 µg/m³, so auch an der zur L 58 
nächstgelegenen Randbebauung. An der Bebauung im übrigen Untersuchungsgebiet werden 
im Prognosenullfall mit der angesetzten Hintergrundbelastung vergleichbare PM2.5-
Immissionen unter 17 µg/m³ berechnet.  
 
Im Planfall mit realisiertem Bauvorhaben werden an der zur L 58 nächstgelegenen Bebauung 
gegenüber dem Prognosenullfall um bis zu 1 µg/m³ erhöhte PM2.5-Gesamtbelastungen mit 
Jahresmittelwerten bis 19 µg/m³ berechnet. An der darüber hinaus im Untersuchungsgebiet 
bestehenden, beurteilungsrelevanten Bebauung werden im Planfall mit dem Prognosenullfall 
vergleichbare PM2.5-Immissionen mit Jahresmittelwerten bis 18 µg/m³ an der zur BAB A 46 
nächstgelegenen Bebauung prognostiziert. 
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Sowohl der im Jahr 2013 einzuhaltende Grenzwert für PM2.5-Jahresmittelwerte von 26 µg/m³, 
als auch der ab dem Jahr 2015 geltende Grenzwert für PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ 
wird entsprechend den Immissionsberechnungen sowohl im Prognosenullfall als auch im Plan-
fall an der bestehenden und geplanten Bebauung im Untersuchungsgebiet deutlich nicht er-
reicht und nicht überschritten. Der ab dem Jahr 2020 einzuhaltende Richtgrenzwert (Jahres-
mittelwert) von 20 µg/m³ wird sowohl im Prognosenullfall als auch im Planfall an der beste-
henden und geplanten Bebauung ebenfalls nicht erreicht und nicht überschritten. 
 
Aus lufthygienischer Sicht ist festzuhalten, dass mit dem geplanten Bauvorhaben eine Erhö-
hung der Schadstoffbelastungen im Untersuchungsgebiet verbunden ist, die zu einem Errei-
chen, aber zu keiner Überschreitung der geltenden Grenzwerte an der zur L 58 nächstgelege-
nen Bebauung führt. 
 
Weiterhin kann durch die Neuanlage von Wald als externe Kompensation in Teilbereich C die 
in Teilbereich A durch die Überplanung des dortigen Waldes verloren gegangene Funktionen 
des Waldes für Luft und Klima neu begründet werden. 
 
 
6.4  Mensch 
 
Verkehr / Lärm 
Der geplante Ausbau der Straßen sowie des Kreisverkehrsplatzes ist in Abschnitt 1.1 sowie 
sehr ausführlich in der Begründung zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan darge-
stellt (vgl. Begründung / Abschnitt 5.10).  
 
Auf der BAB A 46 ergeben sich für den Prognose-Planfall (Realisierung der Planung & allge-
meine Verkehrszunahme, Jahr 2020) Belastungen von 40.000 Fahrzeugen / Richtung (zum 
Vergleich – gleiches Jahr ohne Realisierung des Vorhabens: 38.000 Fahrzeugen / Richtung 
pro 24 h). Unter Berücksichtigung statistischer Daten kann von einem mittleren Verkehrsauf-
kommen von Montags bis Donnertags von 6.500 Kfz/24h je Tag ausgegangen werden, wäh-
rend die zu beurteilende Verkehrsstärke jeweils in der Ein- und Ausfahrt zum geplanten Son-
dergebiet 7.500 Kfz-Fahrten/24h beträgt. Die höchsten Belastungen werden samstags entste-
hen. Hier ergeben sich im Mittel ca. 10.200 Kfz/24h jeweils in der Zu- und Ausfahrt. Als zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit wurde auf der Schmiedestraße weiterhin 50 km/h berücksichtigt, 
ebenso wie die geänderte Spuraufteilung im Bereich der Zufahrt zum Bauvorhaben. Dabei 
wurde der Schwerverkehr (von Süden Richtung Nord) bei zwei Fahrspuren auf die jeweils 
rechte Fahrbahn gelegt. Die Verkehrsverteilung, vor allem der Verkehrsstrom mit Schwerver-
kehr auf der Schmiedestraße in Richtung Norden, rückt somit nach Richtung Osten von der 
bestehenden Bebauung der Schmiedestraße ab.  
 
Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, VBP 1136 V "Drei-
grenzen" wurde unter Berücksichtigung des Straßenverkehrslärms sowie des Gewerbelärms 
innerhalb des Bebauungsplangebietes eine schalltechnische Untersuchung aufgestellt (KOEH-
LER & LEUTWEIN, August 2012 [11]). Die zu erwartenden Lärmemissionen und -immissionen 
wurden entsprechend den geltenden Richtlinien berechnet und nach der DIN 18005 (Schall-
schutz im Städtebau), der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) und der TA-Lärm 
beurteilt. 
 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes ergeben sich durch Verkehrslärm des umliegenden 
Straßennetzes Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm, Orientierungswerte 
DIN 18005 für Gewerbegebiete, die als hinnehmbar zu bezeichnen sind. Aufgrund der Über-
schreitungen sind jedoch für Aufenthaltsräume Festsetzungen in Form von Lärmpegelberei-
chen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu treffen, um gegebenenfalls unzumutbare 
Lärmbelastungen innerhalb der Gebäude zu vermeiden. 
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Die Lärmbelastungen für die bestehende Bebauung im Umfeld sind bereits im Prognose-
Nullfall mit über 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts als sehr hoch anzusehen. Weitere Erhö-
hungen der Lärmbelastungen durch den neu induzierten Verkehr der geplanten Nutzungen 
von bereits für den Prognose-Nullfall hohen Belastungen im Zuge der Schmiedestraße auf 
Werte von über 70 dB(A) im Tageszeitraum und 60 dB(A) im Nachtzeitraum (Sanierungswer-
te) sind kritisch. Bei Herstellung der von Umbaumaßnahmen betroffenen Fahrbahnbereichen 
mit lärmminderndem Straßenbelag ergeben sich niedrigere bzw. gleichhohe  Belastungen als 
ohne Realisierung des Bauvorhabens. 
 
Bei Zugrundelegung aller auf dem Betriebsgelände entstehenden maßgeblichen Geräuscher-
zeugungen wie Lüftungsanlagen, Anlieferungsgeräusche, Parkplatzverkehr und Verkehr der 
Zu- und Abfahrtsstraßen ergeben sich im Tageszeitraum keine Überschreitungen der Orientie-
rungs-/Immissionsrichtwerte der DIN 18005 bzw. der TA-Lärm.  
 
Zur Einhaltung der Lärmschutzziele im Nachtzeitraum ist der Anlieferungsbetrieb im Tages-
zeitraum zu organisieren und der Restaurantbetrieb auf den Tageszeitraum auszulegen. Als 
Kernöffnungszeiten, die den größten Anteil an vorhabenbezogenen Verkehr auslöst, gelten 
Mo. – Do. von 9:30 h bis 21:00 h, freitags bis 22:00 h und samstags ab 9:30h. Andere Einzel-
handelsbetriebe, insbesondere der Lebensmitteldiscounter, können morgens davon abwei-
chen, orientieren sich aber ansonsten an den Öffnungszeiten des Einrichtungshauses. Zur 
planrechtlichen Sicherstellung der Immissions- und Orientierungswerte sind im Bebauungs-
plan Emissionskontingente für die einzelnen Gewerbeteilflächen festzusetzen. Die Einhaltung 
der festgesetzten Werte ist im Betriebsgenehmigungsverfahren entsprechend der DIN 45691 
nachzuweisen. Bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen entstehen keine unzumut-
baren Lärmbelastungen innerhalb des Bebauungsplangebietes oder für die vorhandene 
Wohnbebauung. 
 
Es werden Vermeidungsmaßnahmen ergriffen (Verzicht auf Nachtanlieferung, lärmmindernder 
Asphalt). Bei Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen entstehen keine unzumutbaren 
Lärmbelastungen innerhalb des Bebauungsplangebietes oder für die vorhandene Wohnbe-
bauung.  
 
Die geplante Situation für Fußgänger und Radfahrer wird in den Teilbereichen A und B mit der 
heutigen gut vergleichbar hergestellt. Im weiteren Verfahren und der nachfolgende Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung erfolgt auch eine Optimierung der fußläufigen Erschließung 
und der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer. Für Fußgänger aus dem 
Wohngebiet Erlenrode wird künftig ein separater Gehweg vom östlichen Rand des Gebietes 
parallel der Umfahrungsstraße zum Eingangsbereich der Einzelhandelsbetriebe geführt. Ein 
ebensolcher Weg wird von der Bushaltestelle „Drei Grenzen“ / Schmiedestraße zu den Ein-
gangsbereichen geführt. 
 
Erholungsmöglichkeit 
Es sind geringe negative Auswirkungen bei der Realisierung der Planung erkennbar, da keine 
spürbaren negativen Veränderungen zu erwarten sind. Die Grenz- bzw. Orientierungswerte für 
Lärm werden eingehalten. 
 
In diesem Bereich sollen künftig v. a. die Konsumbedürfnisse der Bevölkerung befriedigt wer-
den. Die Erholungsnutzung verschlechtert sich nicht, da die jetzigen Flächen zur Erholung un-
geeignet sind.  
 
Für den Modellbootverein wird es durch den Wegfall des Regenrückhaltebeckens einen Ver-
lust des Vereinsgewässers geben. Die Suche nach einem geeigneten Ausgleichsgewässer für 
die Modellboote wird von der Stadt Wuppertal unterstützt. 
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6.5  Arten und Biotope 
 
Für dieses Schutzgut wurde beim Scopingtermin ein weitaus größerer Untersuchungsraum 
bestimmt als für die anderen Schutzgüter. Dieser sehr großflächige Untersuchungsraum dient 
jedoch v. a. als Suchraum für geeignete Ausgleichsflächen bzw. für die Flächen für den Wald-
ersatz. 
 
Die überplante von ca. 0,94 ha als Wald festgesetzte Fläche inklusive Randbereichen ist in 
räumlicher Nähe zum SO-Gebiet im Verhältnis 1:1 auszugleichen. Weiterhin entstehen Rand-
effekte für den Wald, in denen möglicherweise Bäume aufgrund der Verkehrssicherungspflicht 
oder bedingt durch einen sogenannten „Sonnenbrand“ (nur bei der Rotbuche) aufgrund der 
Freistellung des Stammes entnommen werden müssen. 
 
Da diese Waldfläche als Teil eines Landschaftsschutzgebietes (LSG) ausgewiesen ist, wird 
das LSG für diese Teilfläche aufgehoben (vgl. Entwicklungsziele des LSGs).  Zur Kompensa-
tion des entstehenden Eingriffes in den Wald wird eine für Aufforstungsmaßnahmen geeignete 
Fläche als Wald festgesetzt (Erstaufforstung). Der Eingriff in den Wald wird innerhalb einer ex-
ternen Kompensationsfläche auf 0,94 ha im Verhältnis 1:1 ausgeglichen. Die bislang landwirt-
schaftlich genutzte Fläche befindet sich südlich der BAB A 46 und westlich der ehemaligen 
Kohlenbahntrasse, die in diesem Bereich in einer Tunnellage verläuft. Es kann hier ein beste-
hender Waldbereich sinnvoll ergänzt und gestärkt werden. Diese Waldersatzmaßnahme ist als 
Teilbereich C im vorhabenenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt und hat eine Flächengrö-
ße von ca. 1,54 ha. Künftig soll hier, westlich angrenzend an den Buchen-Altholzbestand die 
Fläche für Wald entwickelt werden. Sie stellt gemäß der Stellungnahme zu den Ersatz-
Aufforstungsflächen (BÜRO FÜR FREIRAUMPLANUNG 04/2012) [16] sowie nach Befinden des 
Landesbetriebs Wald und Holz NRW eine geeignete Fläche für Aufforstungsmaßnahmen mit 
Gehölzen dar. Sie wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1136 V als Wald festgesetzt. 
Die Fläche befindet sich südlich der BAB A 46 und westlich der ehemaligen Kohlenbahntrasse 
die in diesem Bereich in einer Tunnellage verläuft. Sie ist ca. 1,1 km vom Eingriffsort entfernt. 
Hier kann der bestehende Waldbereich sinnvoll ergänzt und gestärkt werden. 
 
Gemäß [16] ist der Teilbereich C sehr homogen und weist lediglich eine geringe Strukturviel-
falt auf, was auf eine genauso geringe biologische Komplexität hinweist. Die Fläche wird der-
zeit beweidet. Im direkten räumlichen Zusammenhang finden sich viele, ähnlich zu charakteri-
sierende Grünlandbereiche, wie es derzeit in Teilfläche C vorzufinden ist. Eine Aufforstung der 
Fläche führt somit zu keinem Verlust an Strukturvielfalt im räumlichen Zusammenhang. 
 
Wie dem LPB [3] entnommen werden kann, basiert die Erfassung der vorhandenen Biotopty-
pen auf dem Umstand, dass für die überwiegende Fläche des Plangebietes bereits rechtskräf-
tige Bebauungspläne existieren und rechtskräftige Nutzungen festgesetzt sind.  
 
Örtlich vorhandene Biotoptypen fließen ausschließlich als „wertgebende Faktoren“ (Auf- bzw. 
Abwertung) in die Bilanzierung ein. Als Bewertungsmethode für die Biotoptypen wird das Ver-
fahren gemäß LUDWIG (1991) eingesetzt. Im Anschluss daran werden die erforderlichen Ziel-
setzungen und Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation der Beein-
trächtigungen durch den Eingriff in Plan und Erläuterungstext dargestellt. Zusätzlich erfolgt ei-
ne vergleichende und bewertende Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanzie-
rung). 
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Abb. 7: Übersichtsplan zur Lage des Teilbereichs C (kleiner Bereich im Westen); Quelle: Ausschnitt aus  
Planteil 1.  

 
Die Planung erstreckt sich in wesentlichen Teilen auf bereits bebaute Flächen (Fertighausaus-
stellung). Im Zuge der Realisierung ist ein Rückbau der Ausstellung geplant. Weitere zur Ü-
berbauung vorgesehene Flächen finden sich überwiegend in Bereichen, welche nach heutigen 
B-Plan Festsetzungen bereits GE (Gewerbegebiet) Status besitzen. Überplant werden zudem 
ein Teilbereich der Waldfläche „Kämperbusch“ mit Randbereichen, unterschiedlich strukturier-
te Parkanlagen und ein Regenrückhaltebecken. Darüberhins wird auf 0,94 ha in das beste-
hende Landschaftsschutzgebiet „Kämperbusch und oberes Erlenroder Bachtal östlich von 
Nächstebreck“ (2.4.26) mit besonderen Festsetzungen eingegriffen. Es ist das Entwicklungs-
ziel „temporäre Erhaltung“ angegeben, was besagt, dass bei Rechtskraft des verbindlichen 
Bauleitplanes der Landschaftsplan für diesen Bereich zurücktritt bzw. außer Kraft gesetzt wird. 
 
 
 
 
Eingriff-Ausgleich-Bilanz  
Die Eingriff-Ausgleich-Bilanz erfolgte im LPB [3] in dimensionslosen ökologischen Werteinhei-
ten (ÖW). Als Biotoptypen fließen die Waldfläche, das Regenrückhaltebecken, die Parkanla-
gen (Grünflächen) in unterschiedlicher Ausprägung sowie die vorhandene Bebauung in die Bi-
lanz ein. Es werden interne Ausgleichsmaßnahmen gegengerechnet. Dies sind die Anlage von 
Vorwald / Waldmantel, Feldgehölzen, einer langgezogenen Schnitthecke, Einzelbäume und 
Landschaftsrasenflächen sowie die festgesetzte Dachbegrünung. Der Ausgleichswert, der im 
Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen neu etablierten Biotoptypen, stellt dabei den Wert eines 
Biotops ca. 30 Jahre nach Neuanlage dar. Nicht mit einbezogen hingegen wurden die ausge-
dehnten Restgrünflächen zur Einbindung in das Stadtbild. 
 
 
 
 
Tab. 4 - Ökologische Wertigkeiten vor dem Eingriff 
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Kürzel  
 

Biotoptyp  Fläche in  
m² 

 

Faktor  ÖW- 
Summe  

     
ohne Waldfläche mit Randbereichen nach 

Waldausgleich 
9.450 7* 66.150 

     
FF 3 RRB 3.550 8 28.400 

     
 

Hm1* Parkanlage mit altem Baumbestand 
(*erhöhte Struktur- und Artenvielfalt) 

 

3.250 
 

9* 
 

29.250 

     
HM 1 Parkanlage ohne alten Baumbestand 3.250 7 22.750 

     
 

Hm1* 
Parkanlage mit altem Baumbestand 
(*reduzierte Wiederherstellbarkeit + 
Struktur- und Artenvielfalt) 

 
6.580 

 
5* 

 
32.900 

     
 GE Flächen in B-Plan 473 / 479 78.100 0 0 
     
 Restgrünflächen zur Einbindung in das 

Landschaftsbild 

 

540 
 

0 
 

0 

     
 Summe:  104.720  179.450 

 
Tab. 5 - Ökologische Wertigkeiten nach dem Eingriff  

 

Kürzel  
 

Biotop-
typ  

Fläche in  
m² 

 

Faktor  ÖW- 
Summe  

     
HN 4 SO-Flächen in Vorh.-bez. B-Plan 1136V 83.770 0 0 

     
V 1 Vorwald 2.540 15 38.100 

     
BA 12 Feldgehölze (Süd- und Nordgrenze) 2.430 19 46.170 

     
D 4 Schnitthecke (Grenze Eichenhofer Weg) 250 10 2.500 

     
 

BF 32 Einzelbäume (35 qm Trauffläche - 20 
Stck.) 

 

700 
 

13 
 

9.100 

      
 

EG Landschaftsrasen (Grenze Eichenhofer 
Weg) 

 

220 
 

8 
 

1.760 

      

 
Restgrünflächen zur Einbindung in das 
Landschaftsbild 

 

14.840 
 

0 
 

0 

     
 Zwischensumme: 104.810  97.630 
     
 Überlagernde Maßnahmen:    
      Dachbegrünung (5.130*) 7 35.910 
     
 Summe:  104.720  133.540 

 
Eine Gegenüberstellung der ÖW Summen zeigt ein Defizit von: 179.450 /133.540 = - 45.910 
ÖW 
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Die im Geltungsbereich vorkommenden Amphibien und Reptilien erfahren einen Verlust ihres 
Habitats durch Flächenentzug und müssen umgesiedelt werden.  
 
 
6.6  Stadtbild 
 
Durch die Umsetzung der Planung wird das Areal eingegrünt, so dass sich für die östlich be-
nachbarte Wohnbebauung eine Veränderung von einer der eingezäunten Eigenheimausstel-
lung in eine stadttypische Aussicht ergibt. Angesichts der geplanten Größe der drei Gebäude 
für den Einzelhandel im SO werden dort Baukörper entstehen, die die vom Vorhabenträger 
gewünschte Raumkante und Sichtbarkeit von der BAB A 46 aus sicherstellen. Randlich – ins-
besondere zur südöstlich gelegenen Wohnsiedlung am Erlenroder Weg hin – ist die Bebauung 
durch Gehölzpflanzungen visuell abgegrenzt (vgl. Planteil 4). Durch den Verkehrslenkungs-
turm im westlichen Teil des Teilbereichs A wird das Stadtbild in dieser technogen und von 
Gewerbebetrieben vorbelasteten Gegend (sehr dominanter Wasserturm, Schornstein des As-
phaltmischwerkes, ein Mobilfunkmast sowie der östlich des Teilbereichs A befindlichen Hoch-
spannungsleitungen) einerseits durch das Hinzufügen eines technogenen Elementes beein-
trächtigt, andererseits dient diese Landmarke als Orientierung für Kunden (vgl. Visualisierung: 
[17] / Standort B): Suchfahrten können dadurch verhindert werden. Solche Türme zur Präsen-
tation für das fachmarktbezogene Einkaufszentrum folgen einem gängigen Standard zur weit-
räumigen Sichtbarkeit und sind im gesamten Bundesgebiet weit verbreitet. Sie dienen auch 
dazu den Erfolg des Projektes sicherzustellen. 
 
Durch die Positionierung in der Grünfläche östlich der Schmiedestraße (vgl. VEP) wird er in 
Nähe der wie ein Mischgebiet genutzten Umgebung, eines Gewerbegebietes und zwei klein-
flächigen Allgemeinen Wohngebieten errichtet, was weniger Beeinträchtigungen auslöst als im 
östlichen Bereich nahe des Wohngebietes Erlenrode. Durch ausreichenden Abstand zum 
nächstgelegenen Wohnhaus von mehr als 50 m ist keine „erdrückende Wirkung“ oder unzu-
lässige Raumaufhellung in den Wohnungen der Anlieger gegeben. Weiterhin ist durch die 
nächtliche Abschaltung der Beleuchtung auch keine „psychologische Blendung“, d. h. eine un-
gewollte Ablenkung der Blickrichtung (zeitliche Regelung im Baugenehmigungsverfahren) zu 
dieser dominanten Lichtquelle, gegeben. 
Da die stadtbildprägende Linde an der östlichen Seite der Schmiedestraße direkt im Ausbau-
bereich für die Verkehrsfläche steht, kann sie nicht erhalten werden. 
 
Für den stark versiegelten Teilbereich B ergeben sich aufgrund der geplanten Straßenbau-
maßnahmen keine größeren Änderungen im Erscheinungsbild, während im Teilbereich C 
durch die Umwandlung von Grünland in Waldaufwuchs und schließlich in Wald keine negati-
ven Beeinträchtigungen für das Stadt- und Landschaftsbild zu erkennen sind.  
 
Eine endgültige Gebäudebemessung ist derzeit aufgrund der laufenden Planungen noch nicht 
abschließend geklärt (siehe derzeitiger Stand im Vorhaben- und Erschließungsplan, vgl. Plan-
teile 3 & 4). 
 
 
6.7  Kultur- und Sachgüter 
 
Da keinerlei Bau- oder Bodendenkmäler und keinerlei sonstige Kulturgüter bekannt sind, sind 
auch keine negativen und positiven Auswirkungen zu erwarten. Die bestehenden Sachgüter 
werden bei der Planung z. B. durch die Ausweisung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten aus-
reichend berücksichtigt, während die Gebäude der Fertighausausstellung abgebaut werden. 
Die bestehenden Gebäude an der östlichen Seite der Schmiedestraße werden überplant.  
Für das Baudenkmal an der Schmiedestraße 56 ergibt sich durch das Verfahren kein relevan-
ter Umstand, der die denkmalpflegerischen Eigenschaften des Gebäudes betrifft. 
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6.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
 
Der Beeinträchtigungen durch Umsetzung der Planung für die Schutzgüter Arten und Biotope, 
Boden, Wasser, Klima, Mensch sowie Stadtbild kommt es in dieser Reihenfolge der 
Wirkintensität zu Beeinträchtigungen. Diese Beeinträchtigungen sind durch die Überplanung 
des Raumes, d. h. durch Flächenentzug, miteinander verkettet. So bedingt eine Störung bzw. 
Überplanung des Bodens und des Wasserhaushaltes eine Beeinträchtigung von Arten und Bi-
otope sowie des Klimas.  
 
 
Die Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser sowie teilweise das Stadtbild weisen bereits vor 
Umsetzung der Planung eine gestörte bzw. mehr oder weniger beeinträchtigte Ausbildung auf, 
welche sich jedoch nach Umsetzung der Planung nicht relevant verschlechtert, da 
Minderungsmaßnahmen ergriffen werden. Bereits bestehende negative Wechselwirkungen 
können nicht beseitigt werden und bleiben weiterhin bestehen. 
 
Durch den Eingriff, insbesondere durch die Überplanung des Waldes und durch der Stillge-
wässer, wird ein Ausgleichserfordernis ausgelöst. Der Eingriff wird durch eine Inanspruch-
nahme von landwirtschaftlich genutztem Grünland und weitere fachgerechte Ausgleichsmaß-
nahmen ausgeglichen. 
 
 
7.   In Betracht kommende Planungsalternativen  
 
Aufgrund der großen Bedeutung dieses Bauvorhabens für die Stadt Wuppertal und ihre Be-
wohnerInnen wurden seit 2008 mehrere mögliche Standorte im Stadtgebiet auf ihre Eignung 
für dieses Projekt geprüft. Als geeignetes Gebiet kristallisierte sich der Bereich „Nächstebreck-
West“ in Wuppertal-Oberbarmen heraus. Der langfristige Prozess der Standortprüfung und 
Suche nach einem geeigneten Standort beinhaltete neben städtebaulichen Aspekten auch die 
Flächenverfügbarkeit, die Eignung und die Beachtung von ökonomischen Sachzwängen.  
Im Folgenden sollen die verschiedenen Standortanforderungen des geplanten fachmarktbe-
zogenen Einkaufszentrums genannt und die Eignung des gewählten Gebiets zur Entspre-
chung dieser Faktoren erläutert werden. 
 
Die vorhandene Flächengröße war ausschlaggebend für die Wahl des Gebiets Nächstebreck. 
Der Vorhabenträger plant die Errichtung eines fachmarktbezogenen Einkaufszentrums mit 
dem Kernsortiment Möbel mit insgesamt 45.850 m² Verkaufsfläche sowie Gastronomiefläche. 
 
Auf ca. einem Drittel der Fläche sind Stellplätze in der Freifläche sowie auf einer Parkpalette 
vorgesehen. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 104.720 m².  
 
Die Flächen sind insofern verfügbar, dass sie derzeit zwar noch von der Firma Eigenheim und 
Fertighausausstellung belegt sind, deren Mietverhältnis allerdings am 31.12.2013 endet. Die 
Firma strebt nach eigener Aussage mittelfristig ohnehin eine Reduzierung der Fläche an. Nach 
den vorliegenden Angaben soll die Ausstellung ins Ruhrgebiet umziehen. Die vorhandenen 
Häuser können jedoch demontiert und wiederverwendet werden. 
 
Das Gebiet liegt verkehrstechnisch in einer günstigen Lage direkt an der Autobahnauffahrt 
Wuppertal-Oberbarmen zur Bundesautobahn (BAB) A 46. Es besteht somit verkehrliche Er-
schließung mit unmittelbarer Anbindung an das überregionale Netz auf kurzem Wege.  
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Um einen möglichen Standort für das fachmarktbezogene Einkaufszentrum in Wuppertal zu 
finden, wurde im gesamten Stadtgebiet eine Analyse möglicher Standorte durchgeführt. Ins-
gesamt wurden 8 Potentialstandorte im Stadtgebiet Wuppertal für eine mögliche Eignung zur 
Ansiedlung eines fachmarktbezogenen Einkaufzentrums vorgeprüft (siehe Abb. 7 & Abschnitt 
2.2 der Begründung). 

Abb. 8: Übersichtsplan Standortalternativen für ein fachmarktbezogenes Einkaufszentrum; Quelle: IKEA 
Verwaltungs-GmbH 

 
Die Entscheidung für diesen Standort fiel im letzten Jahr 2011. Aufgrund der politischen Vor-
gaben gibt es seitdem keine sich wesentlich unterscheidenden Lösungen für die Neugestal-
tung oder Entwicklung des Gebietes. Für den Planer stehen zu diesem Zeitpunkt konkret nicht 
mehrere sich wesentlich unterscheidende Möglichkeiten zur Debatte. 
 
Die Möglichkeit Verkehrsflächen / Stellplatzanlagen der jetzigen Fertighausausstellung zu nut-
zen, sind aufgrund deren grundsätzlich anderer Geometrie, Entfernung, Größe und Funktion 
nicht für ein fachmarktbezogenes Einkaufszentrum geeignet oder sinnvoll.  
 
Die weitere Option ein hohes Parkhaus zu errichten mit dem Ziel eine geringere Fläche in An-
spruch zu nehmen, passt nicht zum gängigen architektonischen Standard von größerflächi-
gem Einzelhandel. So ist es nicht üblich und der Sichtbarkeit und Außenwirkung abträglich, 
die einladenden, architektonisch besonders hervorgehobenen Eingangsbereiche hinter einem 
Parkhaus zu „verstecken“. Dies passt nicht ins Marketingkonzept und wird ebenfalls die Kun-
den irritieren. 
 
 
 
 
8.   Monitoring 
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Monitoring bezeichnet alle Arten von systematischen Erfassung, Beobachtung oder Überwa-
chung eines Prozesses mithilfe von technischen Hilfsmitteln, Fachwissen oder Kontrollgängen. 
Dabei ist die repetitive regelmäßige Durchführung das Mittel, um anhand von Ergebnisverglei-
chen Schlussfolgerungen ziehen zu können. 
  
Die gewünschte Funktion besteht darin, bei einem beobachteten Ablauf steuernd einzugreifen, 
sofern dieser nicht den beabsichtigten Verlauf nimmt bzw. bestimmte Schwellwerte unter- 
bzw. überschritten sind. 
 
Die Maßnahme wird sich in weiten Teilen an den Planungsgrundsätzen der artenschutzrechtli-
chen Maßnahme Bebauung Parkstraße / Erbschlö im Stadtgebiet Wuppertal (2009) orientie-
ren. Auch hier wurden erfolgreich (durch Monitoring der Biologische Station Mittlere Wupper 
belegt) Kammmolche und andere Amphibienarten in ein neu angelegtes Gewässer umgesie-
delt. Konkrete Standorte sind derzeit noch nicht endabgestimmt. Eine mittelfristige arten-
schutzfachliche Begleitung ist jedoch unbedingter Bestandteil dieses Bauleitplanverfahrens. 
Konkrete Details hierzu werden im Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Weitere Monitoringmaßnahmen sind nach Inbetriebnahme und längerer Einführung des fach-
marktbezogenen Einkaufszentrums bzgl. des Schutzgutes Mensch (Kontrolle der Lärmbelas-
tung gegenüber dem Referenzwert, siehe textliche Festsetzung Ziff. B 5.2), Klima (Lufthygie-
ne) und Verkehr (Verkehrsprobleme, Verkehrsfluss) 
 
 
9.  Zusammenfassung 
 
Dieses Bauleitplanverfahren dient der Errichtung eines fachmarktbezogenen Einkaufszent-
rums an der Schmiedestraße. Durch Umsetzung der Planung wird insbesondere der Teilbe-
reich A erhebliche Veränderungen wie weitgehende Versiegelung, Umgestaltung der Entwäs-
serung, Umsiedlung zahlreicher Amphibien sowie Überplanung eines Waldstückes und einiger 
Einzelbäume erfahren. Weiterhin wird das Stadtbild durch die Errichtung eines Verkehrslen-
kungsturms verändert. Nach Umsetzung der zahlreichen Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen werden durch das Bauleitplanverfahren keine relevanten Auswirkun-
gen oder Wechselwirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter ausgelöst. 
 
Tab. 6:Tabellarische Zusammenfassung der wesentlich en Auswirkungen sowie der Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
Schutzgut Auswirkungen Vermeidungs-, Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen 
Boden - große Bereich mit anthropogenen 

Auffüllungen 
- Modellierung und Einebnung des 

Geländes 
- der Versiegelungsgrad wird ge-

genüber der jetzigen Situation 
deutlich erhöht 

- die erheblich Umweltbelastung 
innerhalb der gekennzeichneten 
Fläche wird im Zuge der Umset-
zung entfernt und fachgerecht 
entsorgt 

- weitere Altlasten sind ungefähr-
lich 

-  

- Einsparung an Bodenverbrauch 
durch die Errichtung von Park-
decks 

- die Auffüllungen werden teilweise 
entfernt und durch einen Flächen-
filter ersetzt 

- bei Eingriffen sind im Boden anfal-
lenden Materialien unter Beach-
tung des Kreislaufwirtschaft- und 
Abfallgesetzes sowie des Bundes-
bodenschutzgesetzes vorzugswei-
se zu verwerten bzw. zu beseiti-
gen. 

 - Die Auswirkungen der Planungen 
sind unter Berücksichtigung der 
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Minimierungs- und Vermei-
dungsmaßnahen umweltverträg-
lich 

Wasser - die künstlich angelegten bzw. se-
kundär entstandenen Stillgewäs-
ser und Abflüsse werden über-
plant 

- die Entwässerung wird neu ge-
ordnet 

- die Auffüllungen werden teilweise 
entfernt und durch einen Flächen-
filter ersetzt, der Sicker- und 
Schichtwasser (undefiniertes 
Wasser) aufnimmt und einem Ab-
fluss zugeführt, der das Wasser 
dem Vorfluter „Meine“ zuführt 

- das Niederschlagswasser wird ge-
sammelt, teilweise vorgereinigt 
und gedrosselt dem Vorfluter 
„Meine“ zugeführt oder gedrosselt 
der städtischen Kanalisation zuge-
führt 

- Kompensation des großen Teiches 
/ Regenrückhaltebeckens an ande-
rer Stelle 

 - Die Auswirkungen der Planungen 
sind unter Berücksichtigung der 
Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahen umweltverträglich 

 

Klima - Die Umwandlung eines Freiland- 
in einen Stadtrand-Klimatop trägt 
zu einer wesentlichen Beeinflus-
sung der Klimafaktoren bei 

- Anpflanzung von Gehölzen, die Er-
richtung eines Pflanzgebotsstrei-
fens und Anlage von Dachgrün 
und der nahe gelegene Wald min-
dern diesen Effekt ab 

- Die kompensatorische Neuanlage 
von Wald in Teilbereich C erfüllt 
nach einigen Jahren die klimati-
schen Funktionen des überplanten 
Waldes aus Teilbereich A 

 Die Auswirkungen der Planungen 
sind unter Berücksichtigung der 
Minimierungs- und Ausgleichs-
maßnahmen umweltverträglich 

 

Luft - Aus lufthygienischer Sicht ist 
festzuhalten, dass mit dem ge-
planten Bauvorhaben eine Erhö-
hung der Schadstoffbelastungen 
im Untersuchungsgebiet verbun-
den ist, die zu einem Erreichen, 
aber zu keiner Überschreitung 
der geltenden Grenzwerte an der 
zur L 58 nächstgelegenen Be-
bauung führt. 

- Die Bushaltestelle an der Schmie-
destraße bleibt bestehen und kann 
zu einer Verhinderung eines weite-
ren Anstiegs der Luftbelastung 
führen 

- Bushaltestelle wie das Wohngebiet 
sind durch separate fußläufige 
Wege gut an das fachmarktbezo-
gene Einkaufszentrum angebun-
den 

- Die Laubmasse der anzupflanzen-
den Gehölze filtern nach einigen 
Jahren Staub, produzieren Sauer-
stoff und absorbieren Kohlendioxi-
de aus der Luft 

- die kompensatorische Neuanlage 
von Wald in Teilbereich C erfüllt 
nach einigen Jahren die lufthygie-
nischen Funktionen des überplan-
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ten Waldes aus Teilbereich A 
 Die Auswirkungen der Planungen 

sind als bedingt umweltverträg-
lich einzustufen. 

 

Mensch: Ver-
kehr / Lärm / 
Erholung 

- Auslösung eines projektbeding-
ten Mehrverkehres auf den an-
dienenden Straßen 

- geringe Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte der TA-
Lärm und der Orientierungswerte 
der DIN 18005 

- umfangreiche Straßenbaumaß-
nahmen mit einer wesentlichen 
Erweiterung der Verkehrsflächen 

- Das Gebiet besitzt weiterhin kei-
ne Bedeutung als Erholungsge-
biet 

- Beschränkung der Öffnungszeiten 
- Verzicht auf Nachtanlieferung 
- Lärmkontingentierung im Teilbe-

reich A 
- Festsetzung von aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen 
- Lärmschutzmaßnahmen für die 

betroffenen Anwohner an den öf-
fentlichen Verkehrsflächen 

 Die Auswirkungen der Planungen 
sind unter Berücksichtigung der 
Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen bedingt umweltver-
träglich 

 

Arten & Bioto-
pe 

- Überplanung der künstlichen 
Stillgewässer, Abflüsse, des 
Waldteils und der Wiese 

- Ausgleichsverpflichtung gem. 
den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 473, dem 
Waldausgleich sowie für die fau-
nistischen Belange 

- Absammeln & Umsiedlung der 
Amphibien(& Reptilien) in Ersatz-
gewässer 

- Verhinderung von Gefährdungen 
von Amphibien durch das Aufstel-
len von Amphibienzäunen 

- Ökologische Baubegleitung 
- CEF-Maßnahmen: Nisthilfen 
- Jahreszeitliche Beschränkung von 

Gehölzfällungen 
- Umfangreiche Grünordnerische 

Maßnahmen: Gehölzpflanzungen 
am Rand des Teilbereichs A, auf 
den ebenerdigen Stellplatzanla-
gen, Dachbegrünung auf Teilflä-
chen 

- externer Ausgleich in Teilbereich C 
durch Umwandlung von Grünland 
in Wald 

 Die Auswirkungen der Planung 
sind bei Umsetzung der umfang-
reichen Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Ausgleichsmaßnah-
men bedingt umweltverträglich 

 

Stadtbild - Errichtung eines Gebäudeen-
semble mit einem hohen Gebäu-
deteil (Hochregallager) mit vorge-
lagertem Stellplatz- und Park-
deckbereich 

- Aufstellung eines ca. 58 m hohen 
Verkehrslenkungsturm in einem 
mit technogenen Elementen vor-
belastetem Raum 

- Gehölzpflanzungen am Rand des 
Teilbereichs A und auf den nicht 
überdachten Stellplatzanlagen, 
dem Rand des Teilbereichs A 
(Pflanzgebote) sowie ferner Dach-
grün gliedern die neuen Gebäude 
visuelle in die Umgebung ein 

- Schaffung einer visuellen Barriere 
zum Wohngebiet Erlenrode 

- Aufstellung des Verkehrslenkungs-
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turms im beeinträchtigungsärmen 
Abschnitt des Teilbereichs A an 
der Schmiedestraße 

 Die Auswirkungen der Planung 
sind bei Umsetzung der umfang-
reichen Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen bedingt 
umweltverträglich 

 

Kultur- und 
Sachgüter 

- Bau- und Bodendenkmale sind 
nicht betroffen 

- bestehende Gebäude der Fertig-
hausausstellung werden über-
plant 

- einzelne Gebäude an der 
Schmiedestraße werden über-
plant 

- Keine Maßnahmen erforderlich 

 
 

Die Auswirkungen der Planung 
sind umweltverträglich. 

 

 
 
 
Münster, 18.09.2012 


